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INHALT

Wo der Wohnungsmarkt zu einem 
zentralen Thema des nahenden Bun-
destagswahlkampfs wird, werden die 
Parteienpositionen auch zu einem 

Kampf um Mieterstimmen

26
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Die Zahl der 
Wohnungslosen 
in Berlin nimmt 
wieder zu. Die, 

die ihnen helfen 
wollen, geraten 

an ihre Grenzen.

Notfallhilfe 
in Not

Immer wieder versuchen Vermieter 
sich daran vorbeizudrücken, dass 
sie zur Beseitigung von Mängeln 
in einer Wohnung verpflichtet sind. 

Dabei ist die Sache klar:

Wer kassiert, repariert!
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Die auf dieser Seite abgedruckten 
Beiträge sind Meinungsäußerungen 
von Lesern zu Berichten im Mieter-
Magazin und geben nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder.

Betr.: MieterMagazin 1+2/2013, 
Seite 6, Rainer Bratfisch: „Staat-
licher Rundfunk – Verein mit 
Zwangsmitgliedschaft für alle“

Langjährige Lüge entlarvt

Da der Rundfunkbeitrag nicht auf 
Personen, sondern auf Wohnungen 
erhoben wird, handelt es sich um 
eine Wohnungssteuer oder Betriebs-
stättensteuer – steuerjuristi sches 
Neuland. Aber immerhin ist die da-
mit mehr als 60 Jahre irre füh ren de, 
verschleiernde Bezeichnung als „Ge-
bühr“ nunmehr von Staats wegen 
offiziell als Lüge entlarvt worden. 
D. Szostak per E-Mail

Viele Behinderte nicht befreit

Ihr Artikel zum Rundfunkbeitrag ab 
Januar 2013 enthält eine Falschaus-
sage hinsichtlich des Personenkrei-
ses, der von der Zahlung befreit ist. 
Schwerbehinderte, deren Ausweis 
das Merkmal „RF“ enthält, sind nicht 
befreit, sondern müssen 5,99 Euro 
zahlen.
C. Nicoleit per E-Mail

MieterMagazin-Leserin Nicoleit hat 
recht: Blinde oder wesentlich seh-
behinderte, hörgeschädigte oder ge-
 

hörlose sowie behinderte Menschen
deren Grad der Behinderung we-
nigstens 80 Prozent beträgt, zahlen
ein Drittel des Rundfunkbeitrages. 
Befreit von der Beitragspflicht sind 
lediglich taubblinde Menschen und
Empfänger von Blindenhilfe nach 
§  72 SGB XII. 
Die Redaktion

Betr.: MieterMagazin 1+2/2013, 
Seite 6, Rainer Bratfisch: „Müll ent-
sorgung – Gelb und Orange gehen 
Hand in Hand“

Sieg der Unvernunft

Hand in Hand? Bei der orange-gel-
ben Tonne hat nur einer gewonnen:
die Unvernunft und damit die BSR.
Vor einem halben Jahr war das The-
ma schon mal im MieterMagazin, 
damals als „Gelbe Tonne minus“ be-
klagt. Die Gründe von damals, die 
gegen das von der BSR erzwungene 
Verfahren sprachen, sind noch im-
mer die gleichen. Der Aufwand, sich
umwelt- und gesetzestreu zu verhal-
ten, ist gewachsen. Er ist teilweise 
so groß, dass man davon ausgehen 
kann, dass viele sich um die Regeln 
einen Teufel scheren werden. Da 
wird dann der Eimer mit dem Farb-
rest eben in den Restmüll wandern, 
genauso wie die in die Recyclinghö-
fe zu bringenden Teile. Den Farbrest,
wie andere Chemikalien, kann man 
eh nicht auf jedem Recyclinghof 
ab geben. Die Vorgaben der ALBA/
BSR-Vereinbarung sind nicht durch-
setzbar. Und weil das so ist, hätten 
Politiker, die sachlich und nicht ideo-
logisch motiviert sind, da für Nach-
besserung sorgen müssen.
F. Widmann per E-Mail

Betr.: MieterMagazin 1+2/2013, ab 
Seite 25, Jens Sethmann: „Spezial –
der Soziale Wohnungsbau zwischen 
Ausstieg und Neuanfang“

Ein großer Sack ver-
fehlter Politik
Nach meiner Erinnerung lagen die 

„Kostenmieten“ Anfang der 80er 
Jahre noch höher als von Ihrem Au-
tor ermittelt, nämlich nach Ablauf 
der 15 Jahre Subventionierung bei 
28 DM kalt ohne Betriebskosten 
– die Aussagen aus Senatskreisen 
dazu hießen damals: wenn nach 15 
Jahren die Mieten nicht bezahlbar 
sind, muss eben weiter subventio-
niert werden.
Aber das ist ja eigentlich nur eine 
Kleinigkeit im großen Sack einer ver-
fehlten Wohnungspolitik. Ich wün-
sche mir, dass Sie die Berliner Woh-
nungspolitik weiter aufmerksam ver-
folgen, nicht nur die Ankündigungen 
der zuständigen Senatoren, sondern 
auch die Verfolgung der angekündig-
ten Projekte, zum Beispiel dem von 
Frau Junge-Reyer, die zulässigen 
Miet erhöhungen unterhalb von 20 
Prozent alle drei Jahre zu deckeln. 
Und wenn Sie den Baustaatssekretär 
Gothe mit der Aussage zitieren, Ber-
lin sei schon dabei, sich die Beispiele 
anderer deutscher Städte anzusehen, 
könnten Sie das ruhig mit Fragezei-
chen versehen. Was das Beispiel Ham -
burg anbelangt: Ich finde, dass es 
sich so anhört wie im alten West-
Berlin. Und interessant wäre ja die 
Aussage, wie sich die Mieten nach 
den 15 Jahren Förderung gestalten, 
wie also in Hamburg die „Kosten-
mieten“ aussehen – und eigentlich 
gilt diese Frage auch für München 
und Köln. Wenn die Kommune nicht 
selbst baut und die Wohnungen 
nicht selbst und gut bewirtschaftet, 
sondern wenn  Privatunternehmen 
bauen, fallen die Mieter nach 15 
beziehungsweise 25 Jahren in das 
große Loch des  „Wohnungsmarktes“ 
– und 15 Jahre vergehen schnell. Ich 
fände es schön, wenn in diesen Fäl-
len auch gesagt wird, wie in dem Ar-
tikel über das Kottbusser Tor, welche 
Mieten von den Sozialämtern noch 
übernommen werden. Dass sich die 
Höhe der Mietzuschüsse jährlich 
um 1,5 Prozent steigert, möchte ich 
nämlich bezweifeln.
G. Rogge per E-Mail

Betr.: MieterMagazin 11/2012, 
 Seite 4, Leserbrief von P. Prinz: 
„Draufgezahlt“

Warnung vor Wechsel

Der Meinung des Leserbriefschrei-
bers P. Prinz kann ich mich nur voll-
inhaltlich anschließen: Warnen Sie 
Ihre Mitglieder vor einem Wechsel 
zur „FlexStrom AG“.
W. Tessmer per E-Mail
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! BMV-Bezirksmitglieder-
versammlungen 2013 
Die Mitglieder des Berliner Mietervereins 
können im Rahmen der Bezirksmitglieder-
versammlungen Einfluss auf die Aktivitä-
ten des Vereins nehmen. Die Bezirksleitung 
informiert über die Probleme der Mieter 
im Bezirk. Aktio nen werden be sprochen, 
Informationen gegeben und Erfah rungen 
ausgetauscht. Termine finden Sie 
auf Seite 18 und 19. 
Vorstandssprechstunde 
Der ehrenamtliche Vorstand des Berliner Mietervereins 
bietet an jedem dritten Montag im Monat von 
16 bis 18 Uhr eine Sprechstunde für Mitglieder an. 
Gerne stellt sich der Vorstand den Fragen 
oder An regungen der Mitglieder. 
Die nächsten Termine sind: Montag, 18. März 2013 
und Montag, 15. April 2013. 

Eine Anmeldung ist bis 14 Tage vor dem Termin 
unter S 226 26-120 erforderlich.

Edwin Massalsky (Vorsitzender), 
Eugen Koch (Schatzmeister), 
Dr. Regine Grabowski (Schriftführerin)
Miet
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n Dr. Fritz Weißhuhn 

Seit der 1990 erfolgten Gründung des Mieterverein 
Berlin für den Ostteil der Stadt war Fritz Weißhuhn 
unserem Verein eng verbunden. Als Organisator der 
ersten Stunde und als Ideengeber für Programmatik 
und strategische Ausrichtung des Berliner Mieter-
vereins. Er war der Motor der Aktivengruppe Fried-
richshain, hat unzählige Versammlungen in Häusern 
und Wohngebieten organisiert und Informations-
stände betreut. 
Sein gesellschaftliches Wirken mit konsequentem 
Standpunkt verdient Respekt. Seine im persönlichen 
Kontakt zugewandte, stets freundliche, meist be-
scheidene Art war eine besondere Gabe. Für das 
jahrelange ehrenamtliche Engagement wurde er im 
Jahr 2005 mit dem Verdienstorden der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet.
Fritz Weißhuhn ist am 30. Januar 2013 im Alter 
von 84 Jahren verstorben. 
Wir werden ihn in Erinnerung behalten. 
Vorstand, Geschäftsführung und 
Bezirksleitung Friedrichshain-Kreuzberg 
des Berliner Mietervereins
erMagazin 3/2013
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n Liebes BMV-Mitglied, liebe Mieterinnen und Mieter, 

die Rekommunalisierung der Stromnetze und der  Aufbau 
eines Berliner Stadtwerks sind Ziele, die der Berliner Ener-
gietisch seit dem 11. Februar 2013 mit einem Volksbegeh-
 ren verfolgt. Der Berliner Mieterverein unterstützt dies. 
Energieversorgung gehört als Daseinsvorsorge der Bevöl-
kerung in die öffentliche Hand. Die Netze sollen klima-
freundliche Energieversorgung sichern und nicht private 
Renditeerwartungen erfüllen. Das vom Berliner Senat 
angekündigte Engagement in diesem Unterfangen lässt 
aber Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit erkennen (hierzu 
auch unser Beitrag auf Seite 7: „Volksbegehren Energie 
gestartet – Senat lässt Engagement vermissen“). Deshalb 
muss der Druck auf den Senat erhöht werden. Unter-
stützen Sie mit Ihrer Unterschrift das Volksbegehren. Es 
braucht 200 000 Stimmen bis 10. Juni. Die Unterschrif-
tenlisten liegen in den BMV-Beratungszentren aus oder 
sind unter www.berliner-energietisch.net zu finden. 

Reiner Wild, BMV-Geschäftsführer
BMV-Infoblätter im Internet
Als Mitglied des Berliner Mietervereins stehen Ihnen die BMV-
Infoblätter im Internet unter www.berliner-mieterverein.de 
zum Abruf und Download bereit. 
Bitte geben Sie als Benutzernamen Mitglied ein,
das Passwort lautet diesen Monat: Wohnungsmangel
Änderung Ihrer persönlichen Daten
Ihre Anschrift, Ihre Kontoverbindung oder Ihr Nach name   
hat sich geändert? Sie können im Internet die persönlichen 
 Daten Ihrer Mitgliedschaft ändern und dem Berliner Mieter-
verein  online mitteilen: 
https://service.berliner-mieterverein.de/service
Einsender dieses Fotos ist Ria Siegert. 

Augenblicke
Ob ein Bild zum 
Nachdenken, ein 
Motiv mit Witz 
oder ein Foto 
aus ungewöhnli-
cher Perspektive: 
Schicken Sie dem 
MieterMagazin 
Ihre Momentauf-
nahme rund um 
das Thema Woh-
nen – die Redak-
tion honoriert 
den Abdruck 
mit 40 Euro.
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Panorama
StudentiSche WohnungSnot

Ab in die Kaserne?

Bundesweit fehlen rund 70 000 Stu-
dentenwohnungen, davon 25 000 in 
Wohnheimen. Allein beim Studen-
tenwerk Berlin stehen über 1300 
Studierende auf der Warteliste. Be-
zahlbare Zimmer oder Wohnungen 
sind schwer zu bekommen. ende 
november 2012 lud Bundesbaumi-
nister Peter Ramsauer zum Runden 
tisch – Lösungskonzepte sind bis-
her nicht in Sicht.

Studentenvertretungen wie der Freie 
Zusammenschluss von StudentIn nen   -
schaften (fzs) warnen seit Jahren vor 
einer Wohnungsnot bei den Studieren -
den. „Während die Zahl der Wohn-
heimplätze seit 15 Jahren beinahe 
stagniert, stieg die Stu die ren denzahl 
um eine Million“, so fzs-Vorstands-
mitglied Katharina Mahrt. Momen-
tan sind in Berlin nur für 6 bis 7 Pro-
zent der Studenten Wohnheimplät ze 
vorhanden. Probleme haben beson -
ders BAföG-Empfänger, da die Wohn -
raumpauschale von 224 Euro den 
Preisen auf dem Markt längst nicht 
mehr gerecht wird.
Die Wohnraumbörse des Studenten-
werkes Berlin, das in der Hauptstadt 
zurzeit 9500 Wohnheimplätze ver-
waltet, weist lediglich sechs Ange bo-
te auf – ab 330 Euro für ein  Zimmer 
in einer Dreier-WG. Im Lichtenberger 

„Quartier 216“, einem von einem 
Pri vatinvestor umgebauten ehemali-
gen Plattenbau, kosten Ein-Zimmer-
Apartements zwischen 300 und 400 
Euro. Die neuen „Studentenapart-
ments“ in der Königin-Luise-Straße 5 
in Dahlem sind sogar 16 bis 23 Euro 
je Quadratmeter nettokalt teuer. Je-
der der 377 Wohnplätze im neuen 
Wohncampus in Adlershof, bezugs-
fertig im Herbst 2014, soll um die 
340 Euro bruttowarm kosten. 
„Freifinanzierter Neubau von Wohn-
heimen lohnt nur im höherpreisigen 
Segment“, stellt das Immobilienbe-
ratungsunternehmen VBRE fest. 
Zum Vergleich: Im seit 1959 beste-
henden Studentendorf Schlachten-
see mit circa 900 Wohnplätzen kos -
tet die „Studentenbude Basic“ nur 
185 Euro im Monat – wenn eine frei 

Auf dem E
studentischen 

Wohnungsmarkt 
herrscht der gleiche 

Andrang wie in 
den Hörsälen
6

wird. Meist kommen dann 40 und 
mehr Bewerber auf einen freien 
Platz.
Das Studentenwerk Berlin und die 
vom fzs initiierte „Kampagne zur 
Bekämpfung studentischer Woh-
nungsnot“ fordern deshalb den öf -
fentlich geförderten Aus- und Neu-
bau von günstigem Wohnraum für 
Studierende. Mit einem einmaligen 
staatlichen Bauzuschuss von rund 
26 000 Euro pro Wohnheim platz 
könnte das Studentenwerk ei ne mo -
natliche Miete von 220 bis 230 Eu-
ro gewährleisten. Georg  Schlanzke, 
Wohnexperte des Deutschen Stu-
dentenwerks, beziffert den Förder-
bedarf auf 400 Millionen Euro bun-
desweit. 
Wohnungsbauminister Peter Ram-
sauer lud Ende November Vertreter 
der Studenten, von Behörden und 
Wohnungsbaugesellschaften zum 
Runden Tisch ein. Die  Vorschläge, 
die dann aus dem Ministerium ka-
men, reichten von der Nutzung 
leerstehender Kasernen über eine 
verstärkte staatliche Förderung bis 
zur Nutzung von Hotelschiffen. Al-
lerdings: Der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben stehen in  Berlin 

„aktuell keine zur Umnutzung als 
Studentenwohnheime geeigneten 
und leerstehenden Kasernen-Berei-
che zur Verfügung“, weiß Markus 
Volk von der Behörde. 
Im Frühjahr tagt der nächste Run-
de Tisch zum Thema. Das nächste 
Studienjahr beginnt im Herbst. 
Die Zeit läuft.                      
Rainer Bratfisch

Fo
to

: P
fl

ic
ht

le
kt

ür
e/

H
or

tig
Fo
to

: S
ab

in
e 

M
ün

ch

Abriss 1
„Berlins Innenstadt muss für junge Familien mit bezahl baren 
Mietwohnungen attraktiv gemacht werden“ – diese Absicht, 
die sich anhört, als hätte sie gerade der amtierende Bau-
senator verlautbart, bekundete die In ternationale Bauaus-
stellung mit etlichen Neubauprojek ten vor knapp 30  Jahren 
  im damaligen West-Berlin. Am Lüt-

zowplatz verwirklichte Star-Archi-
tekt Oswald Mathias Ungers im 
IBA-Auftrag ein Ensemble von 

  Maisonette-Wohnungen, 
die sich mit großen 
Terrassen zu einem 
grünen Innenhof 
hin erschlossen – 
ein außergewöhn-
liches Innenstadt-
Wohnprojekt mit 
günstigen  Mieten 

für Familien. In den 1990er Jahre wurde die  Wohnanlage 
an das Münchner Unternehmen „Dibag AG“ verkauft. 
Nach jahrelangem Ringen mit den letzten Mietern hat der 
Investor nunmehr den Bagger zum Abriss auffahren lassen 
– und an Stelle der mit öffentlichen Geldern geförderten 83 
Sozialwohnungen sind nun ein Hotel, Büros und auch ei ni-
ge hochprei sige Eigentumswohnungen geplant.            uh
MieterMagazin 3/2013
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VoLKSBegehRen eneRgie geStA

Senat lässt engageme

Ab ende 2014 soll das Land  Berlin 
wieder herr über das Berliner Strom- 
und gasnetz sein. das fordert die 
Bürgerinitiative Berliner energie-
tisch und startete am 11. Februar 
ein berlinweites Volksbegehren. 

Aktuell wird das Berliner Stromnetz 
ausschließlich von dem Versorgungs -
unternehmen Vattenfall bewirtschaf -
tet. Die Konzessionsverträge zwischen 
Berlin und dem schwedischen Ener-
giekonzern laufen Ende 2014 jedoch 

Für die Rekommu-
nalisierung des 
Ber liner Strom-
netzes sammelt 
der „Energietisch“ 
jetzt Unter-
schriften

Fo
to

: B
er

lin
er

 E
ne

rg
ie

ti
sc

h

MieterMagazin 3/2013
aus, die Verträge über das  Gasnetz 
bereits Ende 2013. Eine gute Gele-
genheit, um die beiden Netze wie-
der in kommunale Hand zu bringen, 
dachten sich die Initiatoren des Bür -
gerbündnisses „Berliner Energie-
tisch“. 
Der Senat zeigt sich grundsätzlich 
in teressiert daran, die Rekommunali-
sierung voranzutreiben. Dafür grün-
dete er bereits das Unternehmen 
Berlin Energie“, das sich um die Kon-

zessionsvergabe bewerben wird. Das 
Land Berlin wolle mindestens 51 Pro-
zent am Strom- und Gasnetz über-
nehmen, so Daniela Augenstein, 
Sprecherin der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung.
Da aus Sicht des Berliner Energieti-
sches der Senat dieses Ziel aber nicht 
forsch genug verfolgt, startete das 
Bürgerbündnis ein Volksbegehren, 
in dem nicht nur die Rekommunali-
sierung des Netzes, sondern auch 
die Gründung eines Stadtwerkes für 
ökologischen Strom gefordert wird. 
Wir beobachten beim Senat eine 
gewisse Aktivität, aber das ist uns 
„
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nicht verbindlich genug“, begründet 
Stefan Taschner, Sprecher des Berli-
ner Energietisches, das Volksbegeh-
ren. Er spielt damit auf „Berlin Ener-
gie“ an, das momentan erst aus ei-
nem  Interimsgeschäftsführer be-
steht und kaum mehr als ein Ge-
dankenspiel ist. Man sei auf  einem 
guten Weg, die Kompetenzen auf-
zu  bauen, hält Augenstein dagegen. 
Der Berliner Mieterverein unterstützt 
das Volksbegehren. Die Ver sorgung 
mit Strom und Wärme gehöre zur 
Daseinsvorsorge und deshalb nicht 
in private Hände, sagt der Geschäfts -
führer des Berliner Mietervereins, 
Reiner Wild. „Wir begrüßen die Re-
kommunalisierung der Energienetze, 
weil die Netze nicht zum Spielball 
privater Renditeerwartungen wer-
den dürfen.“      
Wiebke Schönherr

L Das Volksbegehren braucht mindes-
tens 200 000 Unterschriften, damit ein 
Volksentscheid folgen kann. Weitere 
Informationen im Internet unter 
www.berliner-energietisch.net
deR WeBtiPP

Bei Rot den Lärmpegel runter!
Ob der Lärm von der vielbefahrenen Straße vor dem 
Haus kommt, aus der Luft, aus Kopfhörern oder der An-
lage des DJs: Er schädigt das Hörvermögen. Um vor al-
lem Jüngere für diese Wahrheit zu sensibilisieren und 
sie zu warnen, entwickelte der Deutsche Berufsverband 
der Hals-Nasen-Ohrenärzte ein kostenloses Lärm-App 
für alle iPhone-Nutzer und Android-Smartphone-Besit-
zer. „Schwerhörigkeit ist nämlich schon heute ein Pro-
blem“, erklärt Dr. Ellen Lundershausen, Vizepräsiden-
tin des Ver bandes. „Und es wird sich noch verschärfen, 
wenn die jetzige Disko-Generation, die ihre Ohrstöpsel 
oft den ganzen Tag über nicht absetzt, älter wird.“ 
Das Lärm-App kann den Geräuschpegel an jedem ak-
tuellen Standort messen: Zeigt die dargestellte Ampel 
grün, ist die Belastung unbedenklich. Gelb heißt: Vor-
sicht! Und die Farbe rot signalisiert, dass der Grenzwert 
überschritten ist. Dr. Ellen Lundershausen: „Dann sollte 
man seinen Ohren mal eine Ruhepause gönnen.“
Rosemarie Mieder

L Zum kosten-
losen Download:
iPhone: 
http://itunes.
apple.com/de/
app/larmapp/
id465291587?
mt=8
Android-
Smartphone: 
https://play.google.
com/store/apps/
details?id=de.
monks.laermApp
Abriss 2
Schönheiten“ seien die Nachkriegsbauten am Barbaros -

 saplatz 59 nicht, urteilte das MieterMagazin im  April 
2010, doch die dort wohnenden über 100 Mietpar teien 
seien froh über den preiswerten Wohnraum. Damit ist 
es nun vorbei. Das Bezirksamt  Schöneberg-Tempelhof 
ist angetreten, um den Platz aufzuwerten, der Eigen-
tü mer, um das Gebäude abzureißen. Das geht Hand 
in Hand. Seit einigen Wochen kündet eine Stelltafel 
(„Schönste Lage. Wie gewohnt“) von den Neubauplä-
nen des Bauherrn. Der Abriss der alten Gebäude ist im 
Gang.                                                                        uh
7
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Bei den Bewohnern von 16  Berliner 
Großsiedlungen des Sozialen Woh-
nungsbaus wird die regelmäßig vor-
genommene Mietanhebung zum 
1.  April ausgesetzt, sollte deren jet-
zige Miete 5,50 Euro  überschreiten. 
Das grundsätzliche, dahinter stehen -
de Problem – so der Berliner Mieter-
verein – wird damit nicht gelöst.

Das von  Stadtentwicklungssenator 
Müller kurz vor Weihnachten  letzten 
Jahres angekündigte „Mietenkon
zept 2013“ wird dafür sorgen, dass 
die zum 1. April vorgesehene plan
mäßige Erhöhung der  Sozialmiete 
um 13 bis 26 Cent pro Quadratme
ter und Monat nicht  vorgenommen 
wird, wenn die IstMiete der Betrof
fenen bereits 5,50 Euro beträgt. 
Die Maßnahme beschränkt sich  aller 
dings auf 16 ausgewählte Siedlungen 
mit 35 000 Haushalten. Davon kom

„MiEtEnkonzEPt 2013“

operation am Sympto
8
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men circa 20 000 in den Genuss der 
Mietenkappung, wie die Sprecherin 
der Senatsverwaltung für Stadtent
wicklung, Daniela Augenstein, mit
teilte. Bei den Haushalten, die heu
te schon über einer Quadratmeter
Miete von 5,50 Euro liegen, werde 
allerdings keine Mietensenkung vor
genommen.
Für den Geschäftsführer des Berliner 
Mietervereins, Reiner Wild, ist so
wohl die Begrenzung auf bestimmte 
Sozialwohnungsbestände wie auch 
die Höhe der Kappung nicht nach
vollziehbar: „Weder hat die Marke 
von 5,50 Euro den notwendigen Ab
stand zu den Mieten freifinanzierter 
 Wohnungen, noch ist plausibel, wa
rum eine über dieser Marke liegende 
Miete für die übrigen 115 000 Sozial 
mieter verträglich und  angemessen 
sein soll.“ Statt an einzelnen Symp
tomen zu operieren, solle Berlin auf 
t

ei Spätfolge

„

 ei ne nachhaltige Therapie setzen: 
die Einführung einer  sogenannten 
Richt  satzmiete von im Schnitt höchs 
tens 5 Euro im Sozialen Wohnungs
bau. Juristischen Bedenken hält der 
BMVGeschäftsführer ein Rechts  gut
achten der früheren  Stadtentwick 
lungssenatorin JungeReyer entge
gen, das in  einer Umstellung des 
Mietpreissystems zumindest für die 
120 000  Sozial woh nungen in Grund 
und Anschluss förderung keine ver
fassungsrechtlichen Bedenken sieht.
Udo Hildenstab

In Berlin liegen die 
Sozialmieten nahe 
an den Markt-
mieten – kleine 
kosmetische Kor-
rekturen werden 
das nicht ändernFo
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LAnDGErichtSurtEiL zu ASBES

Schadenersatz auch b

noch immer tickt in den Fußböden 
von mehr als 60 000 Berliner Woh-
nungen eine „zeitbombe“. Aus as-
besthaltigen Fußbodenplatten kön-
nen bei Beschädigung oder Sanie-
rung Asbestfasern leicht in die 
raum luft gelangen. Jetzt haben 
 Mieter erstmalig einen rechtlichen 
Anspruch auf Schadenersatz.

Den Wohnungsbaugesellschaften 
ist das Problem bekannt. Sie bieten 
eine Beratung zu Asbestgefahren an 
– ohne jedoch die Mieter in den be

Asbest führt meist 
erst Jahrzehnte 
nach dem Einat -
men zu gefährli-
chen Erkrankungen
troffenen Wohnungen von sich aus 
zu warnen. Nicht nur die quadrati
schen Platten aus Vinylasbest sind 
gefährlich, auch die schwarzbraunen, 
bitumenhaltigen Klebstoffe können 
Asbest enthalten. Die Entfernung 
der Platten muss deshalb durch eine 
Fachfirma mit entsprechender Sach
kunde erfolgen.
In einer Wohnung des Wohnungs
bauunternehmens Gewobag in der 
Seelingstraße in Charlottenburg wur
den beschädigte Vinylasbestplatten 
ohne besondere Staubschutzvorkeh
rungen mit Spachtel und Hammer 
entfernt. Die Mieter wurden über die 
Gefahren nicht informiert. 
Bei einer solchen Verfahrensweise 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Asbestfasern in das Gewebe 
der Lunge oder des Rippenfells von 
Bewohnern gelangt sind. Bereits ei
ne einzelne Faser kann die tödliche 
As bes tose“ auslösen.

Bisher führte die lange Inkubations
zeit von 20 bis 30 Jahren dazu, dass 
Ansprüche des Mieters an den Ver
ursacher bei einer Geltendmachung 
verjährt waren. Mit seinem Urteil 
vom 21. Dezember 2012 (Az 65 S 
200/12, mehr dazu auf Seite 30 die
ser Ausgabe des MieterMagazin) 
hat das Landgericht Berlin nun fest
gestellt, dass der  Vermie ter den Klä
gern alle Schäden zu erset zen hat, 
die ihnen aus der Gesundheitsge
fährdung durch den Asbestkontakt 
in den Mieträumen entstanden sind 
und auch als Spätfolgen möglicher
weise noch entstehen werden.
Rechtsanwalt LeistikowSchreyeck, 
der das Urteil erstritten hat, fordert 
die Vermieter auf, ihren ehemaligen 
und derzeitigen Mietern schriftlich 
die Sicherung ihrer Rechte aus allen 
zukünftigen Schäden zuzusagen, da
mit nicht jeder Mieter einzeln pro
zessieren muss. Auch sollten die Ver
mieter einen Geldbetrag für die An
sprüche Asbestgeschädigter insol
venzsicher zurückstellen. 
Rainer Bratfisch
MieterMagazin 3/2013
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Den konflikt gesucht

zweimal konnte die zwangsräumung 
 vergangenes Jahr noch  abgewendet 
werden, doch jetzt wurde sie durch-
gesetzt: Am 14. Februar setzte eine 
Gerichtsvollzieherin, begleitet von 
rund 500 Polizisten, die Familie Gül-
bol aus der Lausitzer Straße in kreuz-
berg vor die tür. Mehrere  hun dert 
Protestierende, die die „Bürgerinitia-
tive zwangsräumung“ zusammen-
gerufen hatte, versuchten erfolglos, 
die räumung zu blockieren.
 
Der Räumung gingen jahrelange Ge
richtsprozesse zwischen den Gülbols 
und Hauseigentümer André  Franell 
voraus. Erst hatten sich die  Gülbols 
geweigert, von Franell erhobene 
Mieterhöhungen zu zahlen. Worauf
hin Franell gegen sie klagte und ge
wann. Dann verpasste die  Familie 
die Frist, innerhalb derer sie ihr Miet
konto ausgleichen musste, weil sie 
von der Frist nichts wusste. Ihnen 
wurde gekündigt. Schließlich wehr
ten sie sich gegen den angedrohten 
Rauswurf, verloren aber. Da sich die 
Familie dennoch weigerte, 
das Haus zu verlassen, in 
dem der Familienvater, 
der 46jährige Ali Gülbol 
seit 36 Jahren wohnt, 
wurde eine Zwangsräu
mung ausgesprochen.
Rund 200 Freunde und 
Räumungsgegner stellten 
sich erstmals im Oktober 2012 
der Gerichtsvollzieherin in den 
Weg, als sie die Gülbols vor die Tür 
 setzen wollte. Die fünfköpfige Fami
lie konnte bleiben. Ein zweiter Räu
mungstermin im   Dezember,  wurde 
ausgesetzt. Am 14. Februar nun muss
ten Gülbols endgültig ausziehen. 
Das „Bürgerbündnis Zwangsräu
mung verhindern“ hatte  wochenlang 
auf diesen Fall aufmerksam  gemacht 
und bekam Unterstützung aus der Po 
 litik. „Ich finde es gut, dass sie diese 
Öffentlichkeitsarbeit machen“, sagt 
der Sozialstadtrat von Friedrichs hain
Kreuzberg, Knut MildnerSpindler 
(Linke). „Das zeigt Wohnungseigen
tümern, in welcher Situation sich die 
entsprechenden Mieter befinden.“
MieterMagazin 3/2013
Vor der Räumung hatten der Be
zirksbürgermeister Franz Schulz 
(Grüne) wie auch MildnerSpindler 
mehrfach versucht, mit dem  Eigen
tümer zu sprechen. Das dann zu
stande gekommene kurze Telefo nat 
konnte die Sache nicht wenden.
Rund ein Dutzend Gespräche mit 
Vermietern, die in Friedrichshain und 
Kreuzberg Zwangsräumungen voll
ziehen wollten, hat Schulz nach ei
genen An gaben in den vergangenen 
Monaten geführt. „Zwangsräumung 
ist erst seit einem halben Jahr so rich
tig ein Thema geworden“, sagt er. 
Woran das liege? „Die Entscheidun
gen von Vermietern werden  heute 
nicht mehr als gottgegeben hinge
nommen.“ In 90 Prozent der Fälle 
würden klärende Gespräche mit Ver
mietern erfolgreich verlaufen, sagt 
der Bezirksbürgermeister. 
So auch in den beiden Fällen, die in 
den vergangenen Monaten öffent
lich wurden. Eine Fa  milie aus der 

Lübbener Straße war von einer Räu
mung seitens der kommunalen Woh
nungsbaugesellschaft WBM bedroht 
gewesen, und einem älteren Ehepaar 
aus der Admiralstraße drohte das 
gleiche Schicksal durch das Woh
nungsunternehmen GSW. Sie durften 
bleiben, nachdem Schulz und Mild
nerSpindler vermittelt hatten. „In 
beiden Fällen ging es dem Vermieter 
nicht um Vertreibung“, blickt Mild
nerSpindler zurück. Ganz anders 
sieht er den Fall in der Lausitzer Stra
ße: „Dort wurde vom Vermieter der 
Konflikt gesucht.“
Wiebke Schönherr
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Der hausfrieden 
und der hund
Für manche Menschen sind ihre  Haustiere 
vollwertige Familienmitglieder. Diese Tier
liebe wird im Mietshaus gelegentlich nicht 
geteilt, was den Haussegen schnell in 
Schieflage geraten lässt. Zum Beispiel, wenn 
feuchte Stellen im Treppenhaus auftauchen 
und ziemlich schnell deutlich wird, dass es 
sich um Urinpfützen tierischer Herkunft han
delt. Aber rechtfertigt das eine fristlose Kün
digung? 
Vermieter Hugo Waidmann* stellte am Trep 
penrand des Hausaufgangs  verdächtige 
Feuchtflecke fest, die nach seiner Ansicht 
regelmäßig auftraten. Der Sachverhalt wur
de von der Reinigungskraft des Hauses be
stätigt. Sie bezeugte, dass sie alle zwei bis 
drei Wochen eine solche Pfütze im Treppen
haus beseitigen würde. Als Verursacher war 
für Hugo Waidmann der Hund des  Mieters 
Bernd Rehborn* schnell ausgemacht. Er 
entschloss sich kurzerhand zur fristlosen 
Kündigung, um des Übels Herr zu werden. 
Bernd Rehborn hielt dies für nicht gerecht
fertigt und zog vor das Amtsgericht. Wie 
hätten Sie entschieden? 
Das Amtsgericht gab dem  Hundebesitzer 
größtenteils recht: Eine fristlose Kündigung 
sei nur ge rechtfer tigt, „wenn es durch den 
Hund zu einer wesentlichen Beeinträchti
gung von Mitmie tern oder der  Mietsache 
selbst gekommen wäre.“ Urinpfützen im 
Hausflur seien noch keine nachhaltige Haus
friedensstörung – unter anderem, weil man 
„üblicherweise im Treppenhaus mit Schuh
werk läuft“. Der Mieter Bernd Rehborn 
wurde allerdings aus drücklich aufgefordert, 
ab sofort den Hund „kon trolliert“ zu be
aufsichtigen, damit die lästigen Urinpfüt
zen nicht zur wiederkehrenden  Missetat 
werden. Andernfalls könne eine fristge
rechte Kündigung berechtigt sein. 
Jana Chantelau
AG Köln vom 8. August 2000 
– 208 C 164/00 –
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einander
Beim diesjährigen Preis  „Soziale 
Stadt“ wurden unter 171 einge reich-
ten Beiträgen aus ganz Deutschland 
auch zwei Berliner Projekte ausge-
zeichnet. Beide wollen das soziale 
Miteinander in den Großsiedlungen 
von Marzahn-Hellersdorf verbes-
sern – mit ganz unterschiedlichen 
Herangehensweisen. 

Beim bundesweit einmaligen Wohn-
projekt „Jule – Junges Leben“ werden 
junge Alleinerziehende dabei unter-
stützt, ihr Leben in den Griff zu be-

Soziale StaDt 

Preise für soziales Mit

kommen. Initiator ist die Wohnungs-
baugesellschaft Degewo. Sie will 
da mit den Teufelskreis vieler junger 
Mütter in Marzahn durchbrechen: 
Ohne Schulabschluss und Ausbildung 
würden sie ihr Leben lang auf Trans-
ferleistungen angewiesen sein. Die 
Degewo stellte in der Golliner Straße 
15 Drei- bis  Fünfzimmerwohnungen 
zu günstigen Konditionen zur Verfü-
gung. Es gibt einen 200 Quadratme-
ter großen Gemeinschaftsbereich, wo 
Eltern-Coaching, Beratungen oder 
Kochkurse stattfinden. Ein Vor-Ort-
Team vom „Kinderring e.V.“ unter-
stützt die jungen Mütter – ein Vater 
ist auch dabei – in allen Belangen. 
Dafür müssen sich die Bewohner 
verpflichten, entweder den Schul-
abschluss nachzuholen oder eine 
Ausbildung zu machen. Obwohl der 
Projektstart erst im August 2012 
war, zeigen sich bereits erste Erfol-
ge, berichtet Projektleiterin Marina 
Bikádi: „Alle Erwachsenen sind in 
schulischen oder berufsvorbereiten-
den Maßnahmen, und alle Kinder 

L Bei Jule sind 
derzeit noch drei 
Wohnungen für 
 Alleinerziehende 
frei. Kontakt: 
S 93 77 20 52
E-Mail: jule-
marzahn@web.de
Bewerbungs-
formular unter 
www.degewo.de

Betreuung für die 
Kleinen, Aus bildung 
für die Großen: 
das preisgekrönte 
Alleinerziehungs-
projekt „Jule“
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haben einen Kitaplatz.“ Dass es ein 
breites Netzwerk von Unterstützern 
gibt, darunter das Jobcenter und der 
Marzahn-Hellersdorfer Wirtschafts-
kreis, mache viele Wege einfacher. 
Um die Aufwertung von  Hellersdorf 
geht es im zweiten prämierten Pro-
jekt. Die Arbeitsgemeinschaft „Wohn -
theke“ ist ein Zusammenschluss ver-
schiedener Wohnungsunternehmen, 
die durch die Unterstützung von Fes-
ten, Turnieren, Kulturveranstaltun-
gen und ähnlichen Aktionen das Zu -
sammenleben der Bewohner  stärken 
will. Doch Hauptaufgabe ist die Ver -
marktung des Wohnstandorts Hel-
lersdorf, wie die Arbeitsgemein-
schaft unumwunden einräumt. 
Ein drittes Projekt erhielt zwar kei-
nen Preis, aber eine lobende Aner-
kennung: die „Zukunftswerkstatt 
Mehringplatz“. Ein breites Bündnis 
aus Mietern, Gewerbetreibenden, 
der Wohnungsbaugesellschaft Ge-
wobag, Quartiersmanagement und 
vielen weiteren Akteuren im Quar-
tier will den Mehringplatz in Kreuz-
berg „wieder zu einem der schöns-
ten Plätze Berlins“ machen. Zu den 
bereits angestoßenen Maßnahmen 
gehören die Ansiedlung unterschied-
licher Gewerbe, das Bepflanzen des 
Platzes mit rund 45 000 Blumen so-
wie die Einstellung eines Platzgärt-
ners. Außerdem wurde eine nach-
barschaftliche Begegnungsstätte er-
öffnet, und man organisierte Kiez-
feste für die rund 5400 Anwohner. 
Der Preis Soziale Stadt wird alle zwei 
Jahre vergeben. Auslober sind unter 
anderem der Deutsche Städtetag, 
der Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und  Immobilienunternehmen 
(GdW) sowie erstmals auch der Deut-
sche Mieterbund. 
Birgit Leiß
Der WeBtiPP

Kampagne gegen Schrott-Geräte
Technische Geräte haben heutzutage selten eine lange 
Lebensdauer. Nicht nur, weil der technische Fortschritt 
sie in kürzester Zeit überholt, sondern auch, weil viele 
Geräte eine eingebaute Sollbruchstelle haben. So gibt es 
Drucker, die nach einer vorherbestimmten Anzahl ge-
druckter Seiten nur noch eine ominöse  Fehlermeldung 
von sich geben, Mobiltelefone, deren Akkus man nicht 

austauschen kann, Waschmaschinen, für die es 
schon nach wenigen Jahren keine Ersatzteile 

mehr gibt, und Fernsehgeräte, die man weg-
werfen muss, nur weil die Tasten der Fernbe-
dienung irreparabel ausgeleiert sind. Über sol-
che „geplante Obsoleszenzen“ hat sich der 
Berliner Betriebswirt Stefan  Schridde ge ärgert 

und vor einem Jahr die Aktion für  nachhaltige 
Produktqualität „Murks? Nein danke!“  gestartet. 

Auf einer Internetsei te kann man melden, wenn ein 
Gerät  wundersamerwei se kurz nach Ablauf der Garan-
tie den Geist aufgibt. Ziel ist es, Druck auf die  Politik 
auszuüben, damit die Geldschneiderei und Ressourcen-
verschwendung unterbunden wird. Geplant sind unter 
anderem eine Kampagne zur Bundestagswahl und ein 

„Murkseum“, in dem früh verschrottete Geräte vorge-
führt werden. Der Nachhal tigkeitsrat der Bundesregie-
rung hat „Murks? Nein Dan ke!“ 2013 mit dem Quali-
tätssiegel „Werkstatt N“ ausgezeichnet.                   js

L www.murks-
nein-danke.de
MieterMagazin 3/2013

http://www.degewo.de/content/de/Wohnen/_2-1-Junges-Wohnen/2-1-00-Jule---Junges-Leben.html
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Keine erhöhung über d
Mietspiegel-oberwert

MieterMagazin: Derzeit wird an der 
Erstellung des neuen  Mietspiegels 
gearbeitet, der im Frühjahr erschei-
nen wird. In welchen Punkten 
wünscht der Berliner Mieterverein 
Änderungen gegenüber früheren 
Mietspiegeln?
Wild: Der Berliner Mieterverein hat 
– schon bevor der neue Mietspiegel 
in Auftrag gegeben wurde – dem 
Senat und den  Vermieterverbänden 
Vorschläge zur gerechteren Abbil-
dung der Mieten im  Mietspiegel ge-
macht. Dabei ging es um die Zusam-
menlegung von Baualters- und Wohn-
 flächenspalten, damit sich die Zahl 
der Leerfelder im  Mietspie gel redu-
zieren lässt. Zudem wollen wir sicher-
stellen, dass Mieterhöhungen den 
Oberwert der Mietzinsspanne in den 
einzelnen Feldern nicht überschreiten.
MieterMagazin 3/2013

Anzeige

Jeden Mittwoch als
in „Der Tagesspie
Ihrem Zeitschriften
MieterMagazin: Was verbirgt sich 
hinter dieser Forderung?
Wild: Das den Mietspiegeln zugrun-
de liegende Gesetz regelt klar und 
deutlich, dass mit der Mieterhöhung 
die ortsübliche Vergleichsmiete nicht 
überschritten werden darf. Diese wird 
über eine Span ne von einem Unter- 
bis zu einem Oberwert im jeweiligen 
Segment des Mietspiegels dargestellt. 
Folgerichtig dürfte keine Mieterhö-
hung zu einer Miete über dem Ober 
wert führen. Durch die  Kombination 
von Wohnwertmerkmalen der Orien-
tie rungshilfe und den Sondermerk-
ma  len ist aber genau dies in Berlin 
mög  lich. Das ist in der Sache nicht 
richtig.
MieterMagazin: Der Mieterverein 
hat sich in früheren Verhandlungen 
auch für die Zusammenlegung von 
 Beilage 
gel“ bei 
händler
Ost- und Westwohnungskategorien 
eingesetzt. Warum ist man davon 
abgerückt?
Wild: Grundsätzlich sollte man mehr 
als 20 Jahre nach der Vereinigung 
der Stadthälften von einem gemein-
samen Wohnungsmarkt ausgehen. 
Aber in einem qualifizierten Miet-
spiegel, der nach anerkannten wis-
senschaftlichen Grundsätzen erstellt 
wird, können Mietspiegelfelder nur 
zusammengelegt werden, wenn die 
Ausstattungsmerkmale auch weitge-
hend identisch sind. Das ist sowohl 
bei den Wohnlagen wie auch bei den 
Ausstattungsstandards, wie beispiels-
weise bei den Bädern, nicht der Fall.
Interview: Udo Hildenstab

Reiner Wild ist 
 Geschäftsführer 
des Berliner 
Mietervereins 
und Mitglied der 
Arbeitsgruppe 
Mietspiegel, in 
der Mieter- sowie  
Vermieterverbän-
de und der Senat 
über mögliche 
Veränderungen 
des jeweils neu zu 
erstellenden Miet-
spiegels beraten
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Jeden Freitag aktuell bei 
Ihrem Zeitschriftenhändler
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Alle zwei Jahre analysiert das Ham
burger Beratungsunternehmen „Ana
lyse & Konzepte“ die Zufriedenheit 
der Mieter mit den Leistungen ih
rer Vermieter. Bundesweit wurden 
wieder 1000 Mieter in Telefoninter
views befragt. Nicht überraschend: 
Wohnungsgenossenschaften haben 
die treuesten Mieter.

Die Umfrage von Analyse & Kon
zepte ergab, dass nur 21 Prozent 
der Mieter mit den Leistungen des 
Vermieters „vollkommen zufrieden“ 
sind, weitere 63 Prozent sind „sehr 
zufrieden“ beziehungsweise „zufrie
den“.
Die Bereitschaft, erneut eine Woh
nung beim selben Vermieter anzu
mieten, hat sich seit 2010 kaum ver
 ändert. 41 Prozent der Mieter wür
den bestimmt wieder eine Wohnung 

STudie Zur MieTerZufriedeNH

Genossen sind treu 
12
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bei ihrem Vermieter mieten, 17 Pro
zent hingegen bestimmt nicht. Nach 
Vermietertypen konnten allein die 
Wohnungsgenossenschaften ihre 
Mieterbindung verbessern: 58 Pro
zent der Mitglieder würden ihrer 
Ge nossenschaft bei erneuter Woh
nungssuche treu bleiben. Das sind 6 
Prozentpunkte mehr als 2010. Grün
de sind unter anderem die modera
ten Wohnkosten. Aber auch bei den 
kommunalen Wohnungsunterneh
men ist mehr als jeder zweite Mieter 
bereit, bei „seinem“  Unternehmen 
zu bleiben. Dagegen würden nur 29 
Prozent der Mieter privater Woh
nungsunternehmen und Verwaltungs
gesellschaften wieder eine Woh nung 
des bisherigen Vermieters wählen. 
Bettina HarmsGoldt, Geschäfts
führerin von Analyse &  Konzepte, 
schließt daraus auf eine „Renais
l mit der Ze
sance der genossenschaftlichen Idee“. 
Die auch in Berlin steigende Nachfra
ge nach Genossenschaftswohnun
gen gibt ihr recht. 
Rainer Bratfisch

Würde wieder eine Wohnung mieten bei …

Privater 
Einzelvermieter

Städtisches oder 
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CALViNSTrASSe 21

Brandgefährliches Spie

die Schikanierung der Mieter in der 
Calvinstraße 21 geht weiter. Trotz 
gerichtlicher erfolge und erstritte
ner einstweiliger Verfügungen hat 
sich für die sechs verbliebenen Miet
parteien nichts verbessert. Selbst 
feuer und Sturzgefahren im Trep
penhaus werden nicht beseitigt.

Das Moabiter Haus in der Calvin
straße 21 hat als besonders kras
ses Beispiel für die Mieterverdrän
gung mittlerweile bundesweite Be
rühmtheit erlangt. Die Eigentümerin 

„Terrial Stadtentwicklung GmbH“, 

Der Bauaufsicht 
erden Mängel als 

ehoben gemeldet, 
doch behoben 

wird nichts
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die das 60erJahreMietshaus in ei
ne Luxuswohnanlage umbauen will, 
ließ Küchenfenster zumauern, den 
Aufzug ausbauen, die Keller versper
ren, infernalischen Baulärm pro du
zieren und überzog die Mieter mit 
Räumungsklagen. Die sechs von ur 
sprünglich 15 Mietparteien, die sich 
nicht vertreiben lassen wollen, ha
ben zwar die gegen sie geführten 
Klagen zurückweisen können und 
auch die Wiedernutzbarmachung 
der Fenster und den Wiedereinbau 
des Aufzugs gerichtlich durchge
setzt, doch der Eigentümer spielt 
weiter auf Zeit und rührt sich nicht. 
Selbst wo es um Gefahren für Leib 
und Leben geht, bleibt er untätig.
Das Treppenhaus ist brandgefähr
lich. Die Stufen sind dort von den 
Bauarbeitern mit einem Holzbelag 
versehen worden. Nachdem Mieter 
Roman Czapara wegen einer locke
ren Holzstufe gestürzt war, schrieb 
er Anfang Dezember 2012 an das 
Bauaufsichtsamt Mitte einen Brief, 
in dem er auch die Feuergefahr des 
hölzernen Belags monierte. Wenn 
dort ein Feuer ausbricht, würde 
schnell das ganze Treppenhaus in 
Flammen stehen. Bis Anfang Febru
ar hat er vom Bezirksamt noch kei
ne Antwort erhalten. „Wir fühlen 
uns von den Behörden im Stich ge
lassen“, so Roman Czapara.
Die Bauaufsicht erklärt, dass ein Be
schwerdeführer nicht als Verfah rens
beteiligter gilt und deshalb nicht be
nachrichtigt wird. Das Amt hat die 
Eigentümerin zweimal aufgefordert, 
die Mängel zu beseitigen, woraufhin 
diese die Fehler als beho ben zurück
meldete, ohne dass sie etwas unter
nommen hätte. Als nächstes  Mittel 
kann der Bezirk die Mängelbeseiti
gung anordnen sowie Zwangsmittel 
und eine Ersatzvornahme androhen. 
Dagegen ist Wider spruch möglich. 

„Das kann sich in die Länge ziehen“, 
so die Bauaufsicht. Hoffentlich nicht 
so lange, bis tatsächlich ein Un glück 
passiert.                   Jens Sethmann
MieterMagazin 3/2013
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Heizen mit Maß

Klimaschutz im Treppenhaus ver
langt, zu hohe aber auch zu niedri
ge Temperaturen auszuschließen. 
denn das eine wie das andere scha
det mehr als es nützt. So rät der 
energieexperte zu moderatem Hei
zen des Hausflures. 

Immer wenn Werner K. aus seiner 
Wohnungstür tritt, ist er sauer. Er 
steigt eine halbe Treppe hinunter, 
dort hängt ein Heizkörper unter dem 
Fenster. Der läuft selbst bei milden 
Außentemperaturen: 20 Grad zeigt 
das Thermometer, das der Mieter 
da abgestellt hat. Nicht selten kippt 
noch jemand das Fenster darüber an, 
weil es zu warm wird. So entweicht 
die Wärme zum größten Teil nach 
draußen. 
Muss ein Hausflur auf Wohnraum
temperatur gebracht werden? Ist es 
MieterMagazin 3/2013
überhaupt notwendig, im Hausflur 
zu heizen? „Zu unseren Wohnberei
chen gehören nun einmal auch Ne
benräume“, erklärt Energieberater 
Ulrich Kleemann. Der Wohnungsflur 
grenzt ans Treppenhaus, genau wie 
vielleicht auch ein direkt neben die
ser Tür liegendes Zimmer. „Wenn es 
im Hausflur eisig ist, zieht die  Käl te 
beispielsweise über die  geöffnete Tür 
oder auch eine kalte Wand in  diese 
Räume, und die Wohnung muss stär
ker beheizt werden.“ 
Um das zu vermeiden, hat man in 
nicht wenigen Häusern, besonders 
wenn sie mit Fernwärme versorgt 
werden, einen oder auch mehrere 
Heizkörper im Treppenhaus instal
liert. Dass dies den Wohnkomfort 
erhöht, befand das Berliner Verwal
tungsgericht – allerdings schon im 
Jahr 1981. Seitdem gibt es auch 
nichts nennenswert Neues in  Sa 
 chen Rechtsprechung zu diesem 
Thema. 
Wir haben uns in einem Schreiben 
an den Vermieter von Herrn W. ge
wandt und eine ordnungsgemäße 
Be wirtschaftung des  Treppenhauses 
gefordert“, erklärt Rechtsberater Pe
ter Riehl vom Berliner Mieterverein. 
Und das besteht aus seiner Sicht da
rin, das Thermostat auf eine Tempe
ratur von 7 bis 9 Grad  einzupegeln 
und ein Verstellen zu blockieren. Und 
selbstverständlich muss der Heizkör
per außerhalb der Heizperiode ab
gestellt werden.
Rosemarie Mieder

F In unmittel
barer Nähe zur 
Haustür sollte 
eine Treppenhaus
beheizung nicht 
angebracht sein
DIE GRÜNE BUNDESTAGSFRAKTION LÄDT EIN:

WER BEZAHLT 
DIE MAKLER?
Maklerprovision bei Vermietung 
und Verkauf neu ausrichten

Ö� entliches Fachgespräch, 
11. März 2013, 17:00–19:30 Uhr
im Deutschen Bundestag
Infos und Anmeldung:
» gruene-bundestag.de » News » Termine

Anzeige
der LiTerATurTipp

Liebeserklärung eines Kritikers
Sein Blick auf die Hauptstadt ist ein doppelt interessan
ter: Es ist der des Stadtplaners und Architekturkritikers 
Dieter HoffmannAxthelm – aber eben auch der des Ur
Berliners. Der es liebt, zu Fuß oder mit dem Rad durch 
die Kieze zu streifen. Der beobachtet, bewundert, kriti
siert – und ganz realistisch mit den ewigen Klagen zur 
Stadtentwicklung umgeht. Gentrifizierung? Die Quar tie 
re des Prenzlauer Bergs waren triste bröckelnde Altbau
substanz, für die die Wende gerade noch zur rechten 
Zeit kam! Und die heute wieder in ihrer ganzen Gründer
zeitschönheit erstrahlen. Dass alteingesessene Bevölke
rung verdrängt wurde, Mie ten explodieren, sich heute 
eine neue Berliner Oberschicht festsetzt? „Solche Bewe
gungen zu begrenzen, dazu gehörte eine so entschlos
sene wie intelligente Stadtpolitik, und die haben wir 
nicht.“ HoffmannAxthelm sucht übrigens nicht nur an 
prominenten Plätzen. In den Fokus des „Stadtbummlers“ 
geraten auch Indus triegebiete wie die Lichtenberger 
Siegfriedstraße. Scheu vor langatmigen Texten muss 
übri gens niemand haben. HoffmannAxthelm hat bunte 
Miniaturen aneinander gereiht, die am Ende ein beson
deres Bild des neuen Berlin ergeben. Mit dem schma
len blauen Bändchen macht er seiner Heimatstadt eine 
Liebes erklärung – und bringt seine Leser in Versuchung, 
die Wanderschuhe herauszuholen und auf Entdeckungs
reise zu gehen.                                  Rosemarie Mieder

L Dieter Hoff
mannAxthelm: 
Osten Westen 
Mitte. Spazier
gänge durch das 
neuere Berlin. 
Edition Fototapeta, 
Berlin 2012. 160 
Seiten, 12,80 Euro
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epariert!
 mängelfreie Wohnung

Wer bei der Mängel-
beseitigung auf den 
Beistand der Bauauf-
sicht hofft, sollte einen 
langen Atem haben
Wer kassiert, r
  Mieter haben ein Recht auf eine

In der Theorie ist die Sache einfach: Wenn die 

Heizung nicht funktioniert, die Fenster  undicht 

sind oder sonstige Schäden auftreten, ist der 

Vermieter verpflichtet, diese zu beheben. Das 

gilt auch bei Mängeln außerhalb der  Wohnung, 

etwa einem verwahrlosten Treppenhaus oder 

Ratten im Keller. Mieter haben einen gesetzli-

chen Anspruch darauf, dass der Vermieter Haus 

und Wohnung in Schuss hält – dafür zahlt man 

schließlich Miete. Die Praxis sieht freilich an-

ders aus. Oft ist es alles andere als einfach, 

das Recht auf die mängelfreie Wohnung auch 

durchzusetzen. 
14
Wenn es nur um einen verstopften 
Abfluss oder eine defekte WC-Spü-
lung geht, lässt sich das Problem re-
lativ einfach lösen. Reagiert der Ver-
mieter auf die (schriftliche!) Män-
gelanzeige mit Fristsetzung 
nicht, kann man selber ei-
nen Handwerker be-
auftragen und 
sich die Kosten 
vom Ver-
mieter Ill
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ersetzen lassen. Notfalls zieht man 
den Betrag von der nächsten Miete 
ab. Dieses Selbstbeseitigungsrecht 
kann auch nicht vertraglich ausge-
schlossen werden. Man muss aller-
dings darauf achten, nur das Nötigs-
te reparieren zu lassen. Wer gleich 
beim Tischler neue Fenster bestellt, 
statt die alten abdichten zu lassen, 
bleibt höchstwahrscheinlich auf ei-
nem Teil der Auslagen sitzen. Denn 
der Vermieter muss nur die „erfor-
derlichen Aufwendungen“ ersetzen, 
das heißt die Kosten, die notwendig 
sind, um den Mangel zu beseitigen.
Doch was ist zu tun, wenn es um 
größere Reparaturen geht? Nur die 
wenigsten Mieter sind in der Lage, 
Tausende von Euro aus eigener Ta-
sche vorzustrecken. Ein Mitglied des 
Berliner Mietervereins (BMV) sah al-
lerdings darin die einzige  mögliche 
 Lösung. 
Vor 
Glück 

über die 
neue Woh-

nung übersieht man 
schon mal Mängel
Kurze Zeit, nachdem er die Ankün-
digung einer Mieterhöhung bekom-
men hatte, ging die Gastherme in 
seiner Wohnung kaputt. Da es für 
das 30 Jahre alte Modell keine Er-
satzteile mehr gab, war ein neues 
Gerät erforderlich. Doch die Haus-
verwaltung weigerte sich, das Ge-
rät zu beschaffen. „Mir wurde ge-
sagt, wenn ich mich mit der Mieter-
höhung einverstanden erkläre, wür-
den sie mir sofort eine neue  Therme 
einbauen“, berichtet der Mieter. 
Im Grunde: eine glatte Erpressung. 
Mo natelang zog sich der Streit hin. 
Schließ lich ging der Eigentümer plei-
te, die Hausverwaltung warf das 
Handtuch und der Mieter hatte gar 
keinen Ansprechpartner mehr.  Seine 
Wohnung sollte zwangsversteigert 
werden. In dieser Situation entschied 

Die Rechtslage 
ist eindeutig 
sich der Mieter, auf eigene Kosten 
eine gebrauchte Therme  einbauen 
zu lassen: „Sonst wäre ich weiter 
ohne Warmwasser und in der bald 
MieterMagazin 3/2013



el mit beschränkter Gültigkeit

Erst die Moneten, dann 
die Mängelbeseitigung? 
So geht es nun gar nicht.
einsetzenden Heizperiode auch oh-
ne Heizung gewesen.“ 
Dass eine notwendige Reparatur als 
Druckmittel benutzt wird, kommt 
nicht selten vor. In einem  anderen 
Fall sollte ein Mitglied des BMV mehr 
Miete zahlen, nur weil der Vermieter 
die uralte, schadhafte Badewanne 
gegen eine neue ausgetauscht hat-
te. Doch das ist nicht zulässig. Das 
Gesetz ist hier eindeutig. Nach Pa-
ragraph 535 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches muss der Vermieter dem 
Mieter die Wohnung in einem ord-
nungsgemäßen und fehlerfreien Zu-
stand überlassen und während der 
Mietzeit so erhalten.  Treten Fehler 
und Mängel auf, muss der Vermie-
ter sie beseitigen. Im Unterschied zu 
Modernisierungen sind Instandset-
zungsmaßnahmen keine Wertver-
besserung, sondern schlicht notwen-
dig, damit die Wohnung in einem 
bewohnbaren und somit vertrags-
gemäßen Zustand bleibt. 
Ausnahmen gelten lediglich, wenn 
der Mangel bereits bei Einzug vor-
handen war. Wer beispielsweise 
in eine „Bruchbude“ mit marodem 
MieterMagazin 3/2013
Treppenhaus und zugigen Fenstern 
zieht, kann ein halbes Jahr später 
nicht verlangen, dass alles in Ord-
nung gebracht wird. Wenn jedoch 
fünf Jahre später immer noch nichts 
passiert ist, sieht die Sache schon 
anders aus. „Kann man nachweisen, 
dass sich der Zustand  verschlechtert 
 hat, hat man auch wieder einen An-
  spruch auf Mängelbeseitigung und 
   Mietminderung, allerdings nicht 
    über den Standard, der bei Ver-
    tragsabschluss galt“, erklärt BMV-
   Rechtsexperte Frank Maciejewski. 
  Gerade bei längeren Mietverhält-
  nissen können Mieter verlangen, 
 dass abgenutzte Waschbecken er-
setzt werden oder  Fensterrahmen 
von außen gestrichen werden.
Eine häufig genutzte Möglich-
keit, auf einen untätigen Vermie-
ter Druck auszuüben, ist die Miet-
minderung. Weniger Miete zu zah-
len, ist aber definitiv nicht das bes-
te Mittel, um einem Vermieter Bei-
ne zu machen. Dazu sind die Min-
derungsbeträge meist zu gering, 
vor allem große Wohnungsunter-
nehmen lassen Mietminderungen 
völlig kalt. Problematisch ist auch, 
dass viele Mieter die Möglichkeiten 

Minderung ist eine 
heikle Sache 
der Mietkürzung überschätzen. All-
gemein gültige Richtlinien gibt es 
nicht, Gerichtsurteile beziehen sich 
lediglich auf den Einzelfall. Dennoch 
orientieren sich viele Mieter an ir-
gendwelchen pauschalen  Tabellen 
aus dem Internet oder an Urteilen 
von Amtsgerichten, die mit dem ei-
genen Fall häufig nicht vergleichbar 
sind. Das Problem: Wer völlig über-
zogen mindert, geht ein hohes Risi-
ko ein. Schon ein Zahlungsrückstand 
von etwas mehr als einer Monats-
miete berechtigt den Vermieter zur 
ordentlichen Kündigung. Kommt das 
Gericht zu der Überzeugung, dass 
die  Minderungsquote viel zu hoch 
angesetzt war, kann man 
 seine Woh-
Kleinreparaturen: eine Klaus

Mittels zweier mietvertraglicher Re-
gelungen können Vermieter  ihre In-
standhaltungspflichten  teilweise auf 
die Mieter abwälzen. Zum einen 
steht mittlerweile in vielen Mietver-
trägen, dass der Mieter die  Kosten 
für kleinere Reparaturen selber trägt. 
Doch zahlen muss man nur dann, 
wenn die sogenannte Kleinrepara-
turklausel wirksam formuliert wur-
de. So muss eine Höchstgrenze pro 
Reparatur genannt sein – nach der 
Rechtsprechung sind das 100 bis 
120 Euro. Ein Beispiel: Kostet die 
Schadensbeseitigung 140  Euro und 
ist im Vertrag eine Höchstbelastung 
von 120 Euro genannt, muss man gar 
nichts zahlen. Es handelt sich dann 
nämlich nicht um eine Kleinrepara-
tur. Außerdem muss im Mietvertrag 
eine Begrenzung für einen bestimm-
ten Zeitraum – meist ein Jahr – fest-
gelegt sein. Sechs bis acht Prozent 
der Jahresnettomiete dürfen nicht 
überschritten werden. Und schließ-
lich darf sich die Reparatur nur auf 
solche Gegenstände beschränken, 
die dem häufigen und direkten Zu-
griff des Mieters ausgesetzt sind, 
etwa Steckdosen, Türklinken oder E
15
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Bei kleineren 
Mängeln hilft das 
Selbstbeseitigungs-
recht, es bedeutet 
aber nicht, dass Sie 
den Mangel selbst 
beseitigen müssen

E

nung verlieren. Beim Berliner Mieter-
verein rät man daher zur Vorsicht bei 
Mietminderungen, vor allem  sollte 
man sie immer in der  Rechtsberatung 
abklären. Rechtzeitig vor Erreichen ei-
nes kündigungsrelevanten Rückstan-
des sollte eine rechtliche Klärung her-
beigeführt werden, entweder durch 
Einigung mit dem Vermieter oder – 
falls dies nicht möglich ist – durch 
Erhebung einer Feststellungsklage. 
Möglich ist es auch, den geminder-
ten Betrag unter Vorbehalt zu zah-
len. 
Ein weiteres Druckmittel ist das Zu-
rückbehaltungsrecht. Dabei hält man 
– zusätzlich zur Mietminderung – 
den drei- bis fünffachen Minderungs-
betrag ein. Im Extremfall muss man 
also gar keine Miete mehr zahlen. 
Allerdings muss der  zurückbehaltene 
Betrag, anders als die Mietminderung, 
nach erfolgter Mängelbeseitigung 
nachgezahlt werden. Auch hier gilt: 
Allzu lange sollte man das nicht ma-
chen. Wenn sich der Vermieter nach 
drei oder vier Monaten immer noch 
nicht rührt, ist es sinnvoll, eine Klage 
auf Mängelbeseitigung einzuleiten. 

Die Instrumente 
werden nicht genutzt 
Die Gründe, warum manche Vermie-
ter ihr Eigentum so  vernachlässigen, 
sind verschieden. Tummeln sich plötz-
lich die Ratten im Hof oder wird die 
Treppenreinigung nicht mehr durch-
geführt, kann das auf eine Insolvenz 
oder einen bevorstehen den Eigentü-
merwechsel hindeuten. Manchmal 
stecken auch Entmietungsabsichten 
dahinter, wenn am Haus gar nichts 
mehr gemacht wird und die Bausub-
stanz zusehends verfällt. 
Grundsätzlich kann man bei gravie-
renden Mängeln auch die Bau- und 
Wohnungsaufsicht des Bezirks ein-
schalten. Allzuviel sollte man sich 
aber davon nicht versprechen. 
Die Damen und Herren er-
scheinen zwar meist zur 
Ortsbegehung, zeigen 
sich aber ansonsten 
ausgesprochen trä-
ge. „Oft setzen sie 
dem Vermieter 
sehr lange Fristen zur Mängelbesei-
tigung, und nur selten treten sie in 
Ersatzvornahme“, berichtet der Lei-
ter der BMV-Rechtsabteilung, Ste-
fan Schetschorke. Eigentlich steht 
der Wohnungsaufsicht ein umfang-
reiches  Instrumenta rium zur Ver-
fügung, um den Vermieter auf Trab 
zu bringen. Neben der Verhängung 
von Zwangsgeldern kann die Behör-
de auch in Vorleistung  treten, bei-
spielsweise Heizöl bestellen oder 
Feuchtigkeitsschäden beseitigen. 
Das ausgelegte Geld kann sie sich 
dann vom Eigentümer zurückholen. 
Doch in der Praxis kommt das nur 
selten vor. Am ehesten wird bei ge-
sundheitsgefährdenden Missständen 
durchgegriffen, etwa Ungezieferbe-
fall oder auch bei extremen baulichen 
Schäden, etwa einem absturzgefähr-
deten Balkon. Viele betroffene Mie-
ter haben daher den Eindruck, dass 
die Mitarbeiter der Bau- und Woh-
nungsaufsicht grundsätzlich aufsei-
ten des Vermieters stehen. Doch es 
schadet 

Am ehesten kann man 
mit behördlicher Unter-

stützung rechnen, 
wenn die Missstän-

de eine Gefahr für 
die Gesundheit dar-

stellen – zum Bei-
spiel Unziefer-

befall
Duschköpfe, nicht aber Elektroleitun-
gen oder Wasserrohre. 
Aber auch wenn die Klausel  gültig 
ist, heißt das nicht, dass man sich 
selber um die Reparatur kümmern 
muss. Der Vermieter muss die Firma 
bestellen und kann den Mieter spä-
ter zur Kasse bitten.
Wichtig: Gibt es im Mietvertrag kei-
ne Vereinbarung, muss man auch 
nichts zahlen. 
Eine weitere Ausnahme von der In-
standhaltungspflicht des Vermieters 
sind Schönheitsreparaturen. Für vie-
le Mieter ist es selbstverständlich, 
die Renovierung der Wohnung zu 
übernehmen. Doch nach dem Ge-
setz gehört das eigentlich zu den 
Pflichten des Vermieters. Auch hier 
gilt also: Fehlt eine mietvertragliche 
Vereinbarung zur Übernahme der 
Schönheitsreparaturen – beispiels-
weise bei mündlichen Mietverträ-
gen – oder ist sie unwirksam, muss 
der Vermieter renovieren. Bevor 
man sich solche Kosten aufbürden 
lässt, sollte man daher immer zur 
Rechtsberatung des Berliner Mie-
tervereins gehen. 
bl
MieterMagazin 3/2013



Kommt der 
Vermieter mit 
„Blech“, können 
Sie die Reparatur 
zurückweisen
nicht, sich bei der Wohnungsaufsicht 
Unterstützung zu holen – zusätzlich 
zum mietrechtlichen Vorgehen. 
Hilft das alles nichts, bleibt als letz-
tes Mittel nur die Klage auf Mängel-
beseitigung. Wenn von anwaltlicher 
Seite alles richtig gemacht wird, 

Der Schimmel kennt 
meist zwei Seiten 
sind solche Klagen meistens erfolg-
versprechend. Zu beachten ist aller-
dings: Die Rechtsschutzversicherung 
des Berliner Mietervereins übernimmt 
die Kosten nur für den Fall, dass der 
Mangel erst drei Monate nach Be-
ginn der Mitgliedschaft  entstanden 
ist. 
Problematisches und häufig strittiges 
Thema in Sachen Mängelbeseitigung 
ist der Schimmelbefall einer Woh-
nung. Nachzuweisen, dass er bauli-
che Ursachen hat, ist schwieriger, als 
MieterMagazin 3/2013
sich das manche Mieter vorstellen. 
Gerade bei Schimmel kommt es 
auch häufig vor, dass der  Vermieter 
etwas unternimmt, aber eben schlam-
 pig oder nicht fachgerecht. Rechtsbe-
rater Schetschorke: „Man kann dem 
Vermieter leider nicht vorschreiben, 
dass er eine Fachfirma nimmt oder 
den Schaden mit einer  bestimmten 
Methode behebt.“ Kommt der Schim-
mel wieder, muss man den Mangel 
erneut anzeigen und das Ganze be-
ginnt von vorne. 
Ob man hinnehmen muss, dass im 
Rahmen von Reparaturen Verände-
rungen an der Mietsache vorgenom-
men werden, hängt vom Einzelfall 
ab. So ist es in der Rechtsprechung 
umstritten, ob ein defekter  Gasherd 
durch einen Elektroherd ausgetauscht 
werden darf. Manche Gerichte sagen: 
Herd ist Herd. Anders wäre es, wenn 
der Gasherd explizit im Mietvertrag 
aufgeführt ist. Die Juristen sprechen 
hier von einer „Soll-Beschaffenheit.“ 
Grundsätzlich muss aber wieder der 
gleiche Standard hergestellt  werden. 
Wenn beispielsweise eine  schöne 
Altbautür durch einen Feuchtigkeits-
schaden unbrauchbar geworden ist, 
muss der Vermieter nach Möglich-
keit eine vergleichbare Tür einset-
zen.                               Birgit Leiß
Ist der Hauseigentümer nicht ver-
pflichtet, einen bestimmten Teil der 
Mieteinnahmen für die Instandhal-
tung zu verwenden? Eine berech-
tigte Frage, wenn man sich den Zu-
stand mancher Häuser anschaut. 
Doch eine gesetzliche Verpflichtung 
dazu gibt es nicht. Lediglich bei So-
zialwohnungen sind bestimmte In-
standhaltungspauschalen vorgese-
hen. Sie fließen allerdings in die 
Miet höhe mit ein. Die dort ange-
setzten Pauschalen unterscheiden 
sich je nach Baualter und liegen der-
zeit zwischen 8,16 Euro jährlich pro 
Quadratmeter bei einem Neubau 
und 13,22 Euro bei einem mindes-
tens 32 Jahre alten Haus. 
Auch bei Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) gibt es Rück-
lagen für Instandhaltungszwecke. 
Jeder Eigentümer muss ein monat-
liches Hausgeld zahlen, das für die 
Beseitigung von Schäden am Ge-
meinschaftseigentum verwandt 
wird. Das ändert allerdings nichts 
daran, dass es gerade bei Eigen-
tumsanlagen häufig Probleme gibt, 
wie der Leiter der Rechtsabteilung 
beim BMV erklärt: „Mitunter ist ein 
Wohnungsvermieter zwar willig, 

Rücklagen für Reparaturen? 

das Dach reparieren zu lassen, aber 
die Miteigentümer im Haus sperren 
sich“, so Stefan Schetschorke. Oder 
das Hausgeld reicht nicht aus, um 
einen größeren Schaden in Ord-
nung zu bringen.  
Erstaunlicherweise sind Vermieter 
nicht einmal dazu verpflichtet, ihr 
Haus in bestimmten Abständen auf 
drohende Wasserrohrbrüche, Brän-
de oder ähnliche Gefahren zu un-
tersuchen. So entschied der Bun-
desgerichtshof vor einigen Jahren, 
dass der Vermieter keine regelmä-
ßige Generalinspektion der  Elektrik 
vornehmen muss (BGH vom 15. Ok  -
tober 2008 – VIII ZR 321/07). Nur 
bei konkreten Anhaltspunkten, also 
wenn es bereits einmal zu Störun-
gen kam oder wenn Mieter das Pro-
blem bereits gemeldet haben, muss 
der Vermieter tätig werden. Und 
nur dann kann ein Mieter im Scha-
densfall auch Ansprüche geltend 
machen. 
Umso wichtiger ist es, dass Mieter 
mögliche Gefahrenquellen melden, 
etwa Gasgeruch, eine defekte Si-
cherung oder auch fehlende Trep-
penstufen. 
bl
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Charlottenburg-
Wilmersdorf
Donnerstag, 11. April 2013, 
19.15 Uhr
Berliner Mieterverein, Beratungs
zentrum Wilmersdorfer Straße 50/51
U-Bhf. Wilmersdorfer Straße 

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung
mit Aussprache
3. „Wohnen in der CityWest: 
unbezahlbar oder schützenswert?“ 
Referent: Reiner Wild, 
Geschäftsführer des BMV
4. Wahl der Bezirksleitung
5. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
6. Anträge und Verschiedenes 

Bezirksleitung Charlottenburg-
Wilmersdorf

Bezirkliche Mitglieder-
versammlungen 2013 

Liebes Mitglied 
des Berliner Mietervereins,

wir laden Sie herzlich zur Teilnahme 
an der diesjährigen Bezirksmitglieder-
versammlung in Ihrem Bezirk ein.

Im Rahmen der  Bezirksmitglieder -
versammlung  können die Mitglieder 
des Berliner Mietervereins Einfluss auf 
die Aktivitäten des Vereins nehmen. 
Die  Bezirksleitung informiert über die 
Probleme der Mieter im Bezirk. Ak tio nen 
werden be sprochen, Informationen ge-
geben und Erfahrungen ausgetauscht. 
In diesem Jahr  werden auch die Bezirks-
leitungen und die  Delegierten zur Dele-
giertenversammlung des Berliner Mie-
tervereins (BMV) gewählt.

Scheuen Sie sich also nicht, im  Berliner 
Mieterverein aktiv zu werd en. 
 Be suchen Sie die Versammlung in Ih-
rem Bezirk. Bitte den Mitglieds ausweis 
 (ersatzweise Ihr aktuelles MieterMaga-
zin mit Adressenaufkleber) mitbringen. 
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Friedrichshain-
Kreuzberg

Donnerstag, 4. April 2013, 18 Uhr
Kulturhaus „Alte Feuerwache“, 
Theatersaal, Marchlewskistraße 6, 
10243 Berlin
U-Bhf. Weberwiese

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung
mit Aussprache
3. „Die energetische Moderni
sierung und ihre Folgen“ 
Referent: Reiner Wild, 
Geschäftsführer des BMV
4. Diskussion zu 3.
5. Wahl der Bezirksleitung
6. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes und Anträge 

Bezirksleitung Friedrichshain-
Kreuzberg

Lichtenberg
Montag, 18. März 2013, 19 Uhr 
Gemeindesaal der Ev. Kirchen
gemeinde BerlinFriedrichsfelde, 
Am Tierpark 28
U-Bhf. Friedrichsfelde (500 m 
Fußweg); Tram M 17, Linie 27 
und 37; Bus 194

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung 
mit Aussprache
3. Wahl der Bezirksleitung
4. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
5. „Zu Fragen bei Wohnungs
mängeln (insbesondere 
Schimmelbildung) und 
bei Mieterhöhungen“ 
Referent: Michael Roggenbrodt, 
stellv. Geschäftsführer des BMV
6. Diskussion
7. Verschiedenes und Anträge

Bezirksleitung Lichtenberg 
Marzahn-Hellersdorf
Dienstag, 19. März 2013, 18 Uhr
Kieztreff Marzahner Promenade 38
S-Bhf. Marzahn (500 m Fußweg); 
Tram M 6, 16; Bus 191, 192, 195
(Marzahner Promenade)

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung
3. „Aktuelle Tendenzen und die 
 Erwartungen der Mieter an die 
 Berliner Wohnungspolitik“ 
Referent: Thomas Koch, BMV
4. Aussprache zu TOP 2 und 3
5. Wahl der Bezirksleitung
6. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes 

Bezirksleitung Marzahn-
Hellersdorf

Mitte
Freitag, 22. März 2013, 18 Uhr
CityVolkshochschule, Antonstr. 37 
U 6 , U 9 Leopoldplatz, Bus 120 

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung
3. „Mietrechtsänderungsgesetz 
der Bundesregierung und Berliner 
Wohnraumgesetz – die Bedeutung 
für die Mieter“ 
Referent: Reiner Wild, 
Geschäftsführer des BMV
4. Aussprache zu TOP 2 und 3
5. Wahl der Bezirksleitung
6. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
7. Anträge und Schlusswort 

Bezirksleitung Mitte 

Neukölln
Donnerstag, 21. März 2013, 
19.30 Uhr
Rathaus Neukölln, KarlMarxStr. 83
Raum 203 (WetzlarZimmer)
U-Bhf. Rathaus Neukölln
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Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung 
3. „Das neue Mietrechts
änderungsgesetz – Was 
kommt auf die Mieter zu?“ 
Referentin: Rechtsanwältin 
Andrea Klette
4. Aussprache zu TOP 2 und 3
5. Wahl der Bezirksleitung
6. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes 

Bezirksleitung Neukölln

Pankow
Dienstag, 26. März 2013, 18.30 Uhr
Schönhauser Allee 134 A (Haus 
rechts neben dem Beratungszen
trum), Saal der Kirchengemeinde
S-/U-Bhf, Schönhauser Allee, 
U-Bhf. Eberswalder Straße, M 1

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung
3. „Die energetische Moderni
sierung und ihre Folgen“ 
Referent: Michael Roggenbrodt, 
stellv. Geschäftsführer des BMV
4. Aussprache zu TOP 2 und 3
5. Wahl der Bezirksleitung
6. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes 

Bezirksleitung Pankow

Reinickendorf
Donnerstag, 21. März 2013, 18.30 Uhr
TillEulenspiegelGrundschule, Mehr
zweckraum, Humboldtstraße 813
U-Bhf. Paracelsus-Bad, S-Bhf. Alt-Rei-
nickendorf; Bus 120, 122, 320, 322

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung 
mit Aussprache
3. „Berlin braucht ein Wohnungs
bauprogramm“ 
MieterMagazin 3/2013
Referenten: Holger Lütge, BVV
Frak tion Die Grünen; SPD: N.N.
4. Wahl der Bezirksleitung
5. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
6. Anträge und Verschiedenes

Bezirksleitung Reinickendorf

Spandau
Freitag, 12. April 2013, 19.00 Uhr
Seniorenclub Lindenufer, 
Mauerstraße 10 A

Tagesordnung
1. Begrüßung: Jürgen Wilhelm,
Bezirksleiter 
2. „Wohnungsneubau 
im Bezirk Spandau“ 
Vortrag von Daniel Buchholz MdA, 
Vorsitzender des Arbeitskreises 
Stadtentwicklung/Bauen/Verkehr/
Umwelt der SPDFraktion
3. Diskussion zu Punkt 2
4. Bericht der Bezirksleitung
5. Aussprache zu Punkt 4 
6. Wahl der Bezirksleitung
7. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV

Die Versammlung wird mit 
einem gemütlichen Beisammen
sein ausklingen.

Bezirksleitung Spandau

Steglitz-Zehlendorf
Dienstag, 9. April 2013, 19 Uhr
im Bürgertreffpunkt Bahnhof 
LichterfeldeWest,
HansSachsStraße 4 D

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung 
mit Aussprache
3. „Das neue Mietrecht – was 
kommt auf die Mieter zu?“ 
Referent: Reiner Wild, 
Geschäftsführer des BMV
4. Diskussion zum Referat
5. Wahl der Bezirksleitung
6. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
7. Anträge und Verschiedenes

Bezirksleitung Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-
Schöneberg
Montag, 11. März 2013, 19.15 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus, 
Friedenstraße 20
U-Bhf. Alt-Mariendorf

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung 
mit Aussprache
3. „Zum Schutz vor Mieterverdrän
gung – Instrumente und Möglich
keiten im Bezirk“  
Referentin: Wibke Werner, 
Mitglied der Geschäftsführung 
des BMV
4. Wahl der Bezirksleitung
5. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
6. Anträge und Verschiedenes 

Bezirksleitung Tempelhof-
Schöneberg

Treptow-Köpenick
Mittwoch, 10. April 2013, 18.30 Uhr 
Villa Offensiv, Hasselwerder
straße 3840 / Ecke Michael
BrücknerStraße, 1. Etage

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht der Bezirksleitung 
mit Aussprache
3. „Guter Service – wirksame Inter
essenvertretung. Was erwarten die 
Mitglieder vom BMV?“
Referent: Thomas Koch, BMV
4. Wahl der Bezirksleitung
5. Wahl von Delegierten zur 
Delegiertenversammlung des BMV
6. Verschiedenes und Anträge  

Bezirksleitung Treptow-Köpenick
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Hintergrund
Wohnungslosigkeit

notfallhilfe ist in not
Wer in neukölln vor der tür der „teupe“ steht, besitzt oft nicht mehr als 
das, was er in seinem koffer mit sich trägt, hat oft eine trennung  hinter 
sich oder keinen Job mehr, in vielen Fällen ein Alkoholproblem oder er 
ist psychisch krank. Die teupe ist ein Übergangswohnheim. Wer dort 
ankommt, ist wohnungslos. 
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„Wir haben einen drückenden An-
stieg der Wohnungslosen in  Berlin“, 
sagt Robert Veltmann, Geschäftsfüh -
rer der großen Berliner Woh nungsnot-
fallhilfe „Gebewo – Soziale Dienste“, 
zu dessen Einrichtungen auch die 
Teupe gehört. Seit 2008 sei die Zahl 
der Menschen ohne festen Wohnsitz 
um ein Drittel gestiegen. Und: „Die 
Situation verschärft sich seit drei 
Jahren zunehmend“, so Veltmann. 
Auf 10 000 bis 11 000 schätzt er 
momentan deren Zahl in der Stadt. 
Das Land Berlin führt keine offizielle 
Statistik, aber Veltmann rechnet zu-
sammen: Etwa 6500 bis 7000 Men-
schen leben aktuell in  Einrichtungen 

Bei Teupe- E
Bewohnerin Sabina 

B. scheiterte der 
Sprung zurück in 
ein normales Le -
ben an 2,40 Euro
der Wohnungsnothilfen von  freien 
Trägern. Rund 3500 weitere sind in 
betreuten Einrichtungen unterge-
bracht. Gut 500 Menschen, so ver-
mutet er, trifft es richtig hart: Sie le-
ben auf der Straße. 
Seit Jahren, sagt der Gebewo-Chef, 
beklage er beim Senat die  Zuspitzung 
auf dem Berliner Wohnungsmarkt, 
die er als Hauptursache sieht. Doch 
weil sich nichts zum Guten  wendet, 
findet Veltmann nun scharfe  Worte: 
„Der Senat hat jahrelang  verschlafen, 
sich mit der Entwicklung zu beschäf-
tigen.“ Dass in den Berliner Notun-
terkünften fast Ausnahmezustand 
herrscht, liegt seiner Ansicht nach 
weniger daran, dass immer mehr 
Leute wohnungslos werden, der 
Grund sei vielmehr, dass die Woh-
nungslosen immer schwerer auf den 
Wohnungsmarkt zurückfinden wür-
den. Wer nimmt Mieter auf, die kei-
ne Mietschuldenfreiheitsbescheini-
gung haben, aber einen negativen 
Schufa-Eintrag, oder die ihr Einkom-
men vom Jobcenter beziehen?
Sabina B. hat zwar weder einen Ein-
trag bei der Schufa noch Mietschul-
den. Aber sie hat auch kein Glück. 
Seit Juni vergangenen Jahres hat die 
28-Jährige Unterkunft in der  Teupe 
gefunden. Sie bewohnt dort ein 
Zimmer mit Tisch, Schrank, Bett und 
einem Kinderbett für ihre zweijähri-
g e Tochter. Die  alleinerziehende, ar-

beitslose Mutter zog 
vor zwei Jah ren aus der 
Wohnung ihres damali-
gen Freundes aus. 18 
Monate kam sie bei Be-
kannten unter. Dann 
hörte sie von einer 
Freundin, dass es Unter-
künfte für Wohnungs-
lose gibt. Eine  Woche 
später bezog sie in der 
Teupe ein Zimmer. Dass 
sie heute  immer noch 
auf der Suche nach einer Wohnung 
sein würde, das ahnte sie damals 
nicht. 50 bis 60 Wohnungen hat sie 
schon angeschaut. Die Hoffnung, ei-
ne eigene Bleibe zu finden, schwin-
det zusehends.

Mieten knapp über 
dem hartz-iV-satz

„Der Wohnungsmarkt ist für  Fami -
lien besonders schwierig“, stellt der 
Teupe-Leiter Marcel Deck fest. Erst 
kürzlich, erzählt er, habe eine acht-
köpfige Familie, die fast zwei  Jahre 
in der Teupe gelebt hatte, eine Woh-
nung gefunden. Sie wohnt jetzt in 
einer Dreizimmerwohnung. Besser 
man rückt zusammen, als noch län-
ger zu suchen.
Von einem Umzug in ein eigenes Zu-
hause muss Sabina B. noch  träumen. 
Dabei stand sie schon kurz davor. 
Vor gut zwei Monaten fand sie über 
einen Bekannten in Neukölln  eine 
Zweizimmerwohnung. Miete: 484 
Euro. Als sie in einem Gespräch mit 
der Hausverwaltung ihr Interesse 
bekundete, lag die Miete plötzlich 
bei 504 Euro: 2,40 Euro über dem 
Betrag, den das Jobcenter für eine 
Wohnung in ihrem Fall  übernehmen 
würde. Für Wohnungslose liegt die-
ser Satz zehn Prozent über dem nor-
malen. Aber dennoch: Es war zu 
wenig. „Es ist zu beobachten, dass 
Wohnungsbaugesellschaften gerne 
die Wohnungen minimal über dem 
Satz anbieten, den das Jobcenter 
Von den hilfesystemen abgekoppelt: 
obdachlose
Wer seine Wohnung verliert, landet nicht zwangsläu-
fig auf der Straße. Er kann sich beim Bezirksamt für ei-
nen Platz in einem Heim für Wohnungslose  melden. 
Doch nicht jeder kommt dort unter: „Viele  Menschen 
sind so hilflos oder krank, dass sie die Wege in die  Hil fe  -
systeme nicht schaffen“, sagt Dieter Puhl von der Stadt-
mission. Dann werden sie obdachlos. Puhl schätzt  ihre 
aktuelle Zahl auf gut 1000, doch er betont: „Genaue 
Zahlen kennt niemand.“ Viele seien  alkoholabhängig 
oder psychisch krank, oftmals beides. „Viele haben 
nicht mal mehr einen Ausweis“, sagt Puhl. Doch  ohne 
Pass keine Aufnahme in einem Wohnungslosenheim. 
Für den Winter gibt es die vom Senat  eingerichtete 
Berliner Kältehilfe, sie bietet unter anderem unbüro kra-
tisch Notübernach-
tungsplätze an. Mo-
mentan sind es 
420. Im vergange-
nen Jahr waren es 
480. Für mehr Plät-
ze konnten dieses 
Jahr keine Räume 
gefunden werden.                                                                 
ws
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trägt“, kommentiert die B etreuerin 
von Sabina B. diese Geschichte. Die 
junge Mutter gab dennoch die Hoff-
nung nicht auf. Sie reichte beim Job-
center den Antrag ein, die zusätz li-
chen 2,40 Euro aus eigener Tasche 
zu zahlen. Fehlanzeige: Antrag ab-
gelehnt. Wegen 2,40 Euro. 
Die Finanzierung der Wohnungsnot-
fallhilfe liegt bei den einzelnen Bezir-
ken, genauso wie die politische Ver-
ant wortung dafür, dass jeder Woh-
nungslose eine Notunterkunft be-
kommt. Über ein zentrales Melde-
system der Berliner Unterbringungs-
leitstelle (BUL) wird ein freier Platz 

gesucht, sobald ein  Wohnungsloser 
sich beim Bezirksamt meldet.  Aktuell 
gibt es jeden Tag zwischen 10 bis 
35 freie Plätze. „... viel zu wenig“, 
sagt Stephan Djacenko von der BUL. 
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„Um zehn Uhr morgens sind bereits 
alle weg.“ 
„Die Situation ist schwierig“, räumt 
auch die Sprecherin der Senatsver-
waltung für Soziales, Franciska Ober-
meyer, ein. Ein konkretes Konzept, 
wie der hohen Zahl an Wohnungs-
losen künftig abgeholfen werden 
kann, gibt es dort nicht. Aber die 
Verantwortung für die Wohnungs-
losen liege ja auch bei den einzelnen 
Bezirken, so Obermeyer. Die Betei-
ligten  werfen sich die  Hilflosig keit 
wie einen Ball gegenseitig zu. „Das 
ist wie ein Ping-Pong-Spiel  zwischen 
der Senatsverwaltung und der Wohl-
fahrtspflege“, sagt Gebe wo-Chef 
Veltmann. „Wir sagen: Wir  haben 
hier soundsoviele neue Leute, die 
finden keine Wohnung. Was  sollen 
wir tun? Dann kommt kurze Zeit 
spä ter zurück: Mietet für diese Leu-
te eine zusätzliche Wohnung an. 
Nur: wo und wie?“ Denn nicht nur 
die Wohnungslosen finden nur noch 
schwer eine Unterkunft, auch die 
Nothilfeeinrichtungen selbst. 

unbekannte Zahl
verdeckt Wohnungsloser

Da bei haben die Nothilfeeinrichtun-
gen Glück, dass nicht alle Wohnun gs-
losen in Berlin bei ihnen  Schlange 
stehen. Eine große unbekannte Zahl 
schlüpft bei Freunden, Bekannten, 
der Familie oder sonstwo unter. Bei-
spielsweise in einem Gartenhäus-
chen. Wie Paula Ankla Steffensen. 
Die Spandauerin war über  Monate 
hinweg eine von vielen  sogenannten 
verdeckt Wohnungslosen, also  ohne 
festen Wohnsitz, nur dass keine Be-
hörde davon wusste. Wie viele es 
von ihnen in Berlin gibt, weiß nie-
mand. Für Frauen gilt diese  Situation 
als besonders heikel. „Sie stecken 
oft in Abhängigkeitsverhältnissen“, 
sagt Gebewo-Chef Veltmann.
Paula Ankla Steffensen steckte nicht 
in einem  Abhängigkeitsverhält nis, 
aber dennoch ziemlich in der Klem-
me, als sie im Mai 2011 ihre Woh-
nung in einem Sozialen Wohnungs-
bau verlor. Sie ist eine engagierte 
und rebellische Rentnerin, die da-
mals zusammen mit zwei weiteren 
Mietern gegen die Betriebskosten ab-
rechnung klagte. Sie bekam Recht. 
Kurz darauf folgte eine 35-prozen -
ti ge Mieterhöhung von ihrem Ver-
mieter, genau wie bei den beiden an-
de ren klagenden Mietern. Weil der 
Berliner Senat bestimmten Gebäu-
den des Sozialen Wohnungsbaus 
eine Anschlussförderung versagte, 
darf der Vermieter eine wesentlich 
höhere Miete als bisher einfordern. 
 Diesen Umstand machen sich man-
che Vermieter gegen unbotmäßige 
Bewohner zunutze. Dieses Mal half 
der 85-Jährigen keine Rebellion, sie 
kündigte umgehend. „Hätte ich dort 
weiter gewohnt, wäre ich in die Al-
tersarmut abgerutscht“, sagt sie. 
Ein Fall, wie ihn nur Berlin kennt: 
Horrende Mieterhöhungen im Sozia-
len Wohnungsbau, die die Mieter 

zu schnellen Kündigungen treiben. 
Doch auch wer in einem frisch sa-
nierten Gebäude wohnt, den kann 
die neue Miethöhe ebenfalls schnell 
überfordern. Innerhalb weniger Wo -
chen muss eine neue Wohnung her.
Zwei Monate lang hatte Steffensen 
Zeit, sich eine neue Bleibe zu suchen. 
Sie fand auch eine, doch einen Tag, 
bevor sie ausziehen musste, platzte 
der neue Mietvertrag. Über Nacht 
musste sie improvisieren: Anstatt die 
Möbel ins neue Zuhause zu schaffen, 
stapelten sie sie in einem Container. 
Und dann zog sie in ihr Schreber-
gartenhaus. „Das war eine schlim-
me Zeit“, blickt sie heute zurück. Es 
gab kein Warmwasser, abends wur-
de es kühl im Häuschen. Im Novem-
ber erst, fünf Monate später, hatte 
sie endlich ein neues Zuhause.
Wiebke Schönherr

F „Bei großen 
Familien ist die 
Wohnungssuche 
besonders schwer“, 
weiß Teupe-Leiter 
Marcel Deck

Ohne Heizung und 
Warmwasser: Die 
85-jährige Paula 
Ankla Steffensen 

verbrachte fünf 
Monate im 

Gartenhäuschen
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Hintergrund
10 Fragen zum mietrechtsänderungsgesetz

Was ist neu im mietrecht?
der gesetzgeber hat eine reihe von Veränderungen im mietrecht auf den 
Weg gebracht, die voraussichtlich zum 1. april 2013 in Kraft treten. das 
mietermagazin erklärt, was es mit ihnen in der Praxis auf sich hat.
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1. in welchen Fällen ist das 
recht zur Mietminderung 
künftig aus geschlossen?

Bei energetischen Modernisierungen 
ist zukünftig eine Mietminderung 
für die Dauer der ersten drei Mona
te nicht mehr möglich. Eine solche 
Modernisierung ist zum Beispiel die 
Wärmedämmung, der Einbau von 

Isolierglasfenstern oder die Ausstat
tung mit einer effizienteren Heiz
anlage. Treten bei diesen baulichen 
Maßnahmen typische Einschränkun
gen wie Lärm, Schmutz oder die Ein 
 rüstung des Gebäudes auf, muss der 
Mieter dennoch die volle Miete zah
len. Handelt es sich bei den bauli
chen Maßnahmen hingegen um eine 
Reparatur des kaputten Daches oder 
der heruntergekommenen Fassade, 
bleibt das Minderungsrecht zumin
dest anteilig beste hen. 

2. Warum ist es  zukünftig für 
Mieter schwieriger, sich   ge gen 
Modernisierungen zu wehren?

Grundsätzlich ist der Mieter zur Dul
dung von Modernisierungsarbeiten 
verpflichtet, es sei denn, die Moder
nisierung bedeutet für ihn eine Här
te. Härtegründe können sich aus der 
Art und Weise der Bauarbeiten (Aus
tausch der Fenster zur kalten Jah

Wer eine Miet- E
erhöhung erhält, 
kommt in Kom-

munen mit Woh -
nungsnot mög-

licherweise etwas 
preiswerter davon

Wo hört die Repa -
ratur auf und wo 
fängt die energeti-
sche Sanierung an? 
Die Mietrechts-
änderung wird 
für neue Streit-
fälle sorgen
reszeit), den baulichen Folgen (Ver
kleinerung der Wohnung) oder der 
persönlichen Situation des Mieters 
(hohes Alter, Krankheit, Schwanger
schaft) ergeben. Für die Entschei
dung, ob der Mieter die Duldung 
verweigern kann, werden  zukünftig 
dessen Härtegründe nicht nur mit 
den Interessen des Vermieters und 
der übrigen Mietparteien abgewo
gen, sondern auch – und das ist neu 
– mit den Belangen der Energieein
sparung und des Klimaschutzes. Es 
darf vermutet werden, dass viele 
Härtegründe in der Abwägung hin
ter dem Klimaschutz zurückstehen 
und damit praktisch nicht mehr an
erkannt werden. 

3. Muss ich beim einwand 
von Härtegründen Fristen be
achten?

Der Mieter muss seine  Härtegründe 
zukünftig bis zum Ablauf des Folge
monats nach Zugang der Moderni
sierungsankündigung mitteilen. Auf 
diese Frist hat der Vermieter den 
Mieter hinzuweisen. Ver passt der 
Mieter diese Frist, muss er die Mo
dernisierungsmaßnahme dulden. 
An diese Frist ist man auch bei fi
nanziellen Härtegründen gebunden, 
obwohl die Duldung der Bauarbei
ten mit diesem Einwand nicht mehr 
verweigert werden kann. Die Frage, 
ob die Mieterhöhung den Mieter fi
nanziell überfordert, wird zukünf
tig erst im Rahmen der Mieterhö
hung geprüft, also nach Abschluss 
der Bauarbeiten. 

4. gibt es neuerungen bei 
der Ankündigung der Moder
nisierung?

Nein. Der Vermieter ist nach wie vor 
verpflichtet, dem Mieter die Moder
nisierungsmaßnahme spätestens drei 
Monate vor Beginn anzukündigen. 
Al lerdings sind die Konsequenzen 
ge  ring, wenn eine Ankündigung un
terbleibt. In diesem Fall greift die 
mo dernisierungsbedingte Mieterhö
hung nicht drei, sondern erst sechs 
Monate nach Zugang des Mieterhö
hungsverlangens. Neu ist diese Pra 
xis nicht – eine bereits gängige Recht
sprechung wurde nun lediglich Ge
setz. Relevant ist dies aber nur für 
Baumaßnahmen im Außenbereich. 
Beabsichtigt der Vermieter Moder
nisierungen inner halb der Wohnung 
des Mieters, kann der bei Verletzung 
der Ankündigungspflicht die Woh
nungstür einfach zulassen.

5. Wer profitiert von der – 
ebenfalls neuen – Senkung 
der Kappungsgrenze bei 
Mieterhöhungen?

Der Gesetzgeber hat die sogenannte 
Kappungsgrenze für Mieterhöhun
gen in bestehenden Verträgen von 
20 auf 15 Prozent in drei Jahren ge
senkt. Voraussetzung ist allerdings, 
dass eine ausreichende Versorgung 
mit Mietwohnungen in der Kommu

ne nicht gegeben ist. Diesen Sach
verhalt muss die jeweilige Landesre
gierung feststellen und durch eine 
Rechtsverordnung festlegen. Ist das 
nicht der Fall, bleibt es bei der alten 
Kappungsgrenze von 20 Prozent in 
drei Jahren. Der Berliner Senat hat 
 je doch angedeutet, dass er eine ent
sprechen de Verordnung erlassen 
wird, so dass die Berliner Mieter in 
den Genuss der Regelung kommen 
dürften. 
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6. Auch zum sogenannten 
Wärmecontracting wurden 
neue regelungen getroffen. 
Welche sind das? 

Beim Wärmecontracting schließt der 
Vermieter mit einem gewerblichen 
Wärmelieferanten einen Vertrag und 
verpflichtet ihn, die Wärmeversor
gung des Hauses und die  Wartung 
der Heizanlage zu übernehmen. 
Dies führt oft zu höheren Heizkos
ten für den Mieter, da der Wärme
lieferant neben den herkömmlichen 
Heizkos ten auch Zinsen, Abschrei
bung, Rücklagen und Gewinne ein
kalkulieren darf. Stellt der  Vermieter 
zukünftig die gewerbliche Wärme
lieferung um, muss der Mieter die 
dadurch entstandenen Kosten nur 
zahlen, wenn die Wärmelieferung 
energieeffizien ter ist und die Kos
ten der Wärmelieferung die bisheri
gen Kosten für Heizung und Warm
wasser nicht übersteigen („Betriebs
kostenneutralität“). Allerdings profi
tieren nur die Mieter von der Rege
lung, bei denen zukünftig eine Um
stellung auf gewerbliche Wärmelie
ferung erfolgt. Für die Vergangen
heit gelten die Regelungen nicht. 

7. Was hat es mit dem neuen
Kündigungsschutz von Mietern
gegen gesellschafter  einer gbr 
(„gesellschaft  bürgerlichen 
rechts“) nach umwandlung 
 einer Miet in eine eigentums
wohnung auf sich? 

Der Kündigungsschutz an sich ist 
nicht neu, er wurde nur auf Gesell
schafter einer GbR erweitert. Schon 
vorher galt: Wird eine  Mietwohnung 
in eine Eigentumswohnung umge
wandelt und verkauft, kann der 
neue Eigentümer den Mietvertrag 
für drei Jahre nicht wegen Eigenbe
darfs oder Hinderung an einer wirt
schaftlichen Verwertung kündigen. 
Die Frist von drei Jahren kann per 
Rechtsverordnung durch die Län
der verlängert werden, wie in Berlin 
für einige Bezirke geschehen. Die
ser Mieterschutz wurde nun dahin
gehend erweitert, dass – anders als 
früher – auch die einzelnen Gesell
schafter einer GbR innerhalb der 
MieterMagazin 3/2013
Kündigungssperrfrist keine Kündi
gung wegen Eigenbedarfs oder Hin
derung an wirtschaftlicher Verwer
tung aussprechen können. 

8. trifft es zu, dass ein neuer 
Kündigungsgrund eingeführt 
wird, wenn der Mieter seine 
Kaution nicht bezahlt?

Eigentlich ist hier nichts Neues gere
gelt worden, sondern nur eine Klar
stellung erfolgt. Auch vor der Miet
rechtsänderung konnte die Nicht
zahlung der Kaution zur ordentli chen 
oder auch zur frist losen Kündigung 
führen. Nun ist die Nichtzahlung der 
 Kau tion ausdrücklich in den Katalog 
der Gründe für eine fristlose Kündi
gung aufgenommen worden. Außer
dem verdeutlicht die Gesetzesände
rung, dass die Kaution zwar in drei 
Raten gezahlt werden kann,  diese 
Raten jedoch an drei aufeinander 
folgenden Monaten, gerechnet ab 
Mietbeginn, geschuldet sind.

9. ist es tatsächlich so, dass 
Mieter jetzt schneller geräumt 
werden können als früher?

Es gibt zwei wesentliche Änderun
gen. Ausgangslage ist immer  eine 
an hängige Räumungsklage des Ver
mieters wegen Zahlungsverzugs des 
Mieters. Der Vermieter kann dann 
beantra gen, dass der Mieter Sicher
heit leis tet für die Mieten, die bis 
zur gericht lichen Klärung  anfallen. 
Zahlt der Mieter nicht, kann er per 
einstwei liger Verfügung zur Räumung 
der Wohnung gezwungen  werden, 
und das, obwohl im  Hauptverfahren 
noch gar nicht abschließend über die 
eigentliche  Räumungsklage entschie
den ist. Erfahrungsgemäß wird der 
einmal geräumte Mieter nicht mehr 
zurück in die Wohnung kommen, 
selbst wenn das Hauptsacheverfah
ren die Räumungsklage abweist und 
entscheidet, dass der Mieter die Woh
nung eigentlich gar nicht hätte räu
men müssen. 

10. und was passiert bei 
 einer solchen räumung, wenn 
der Mieter gar nicht mehr da 
ist und die Wohnung einem 
dritten überlassen hat?

Wenn der Gerichtsvollzieher mit ei
 nem Vollstreckungstitel die  Räu
mung gegen den Mieter durchfüh
ren soll, aber in der Wohnung nicht 
den Mieter antrifft, sondern eine 
andere Person, die weder im Miet
vertrag noch im Vollstreckungstitel 
erwähnt ist, kann der Vermieter per 
einstweiliger Verfügung einen Titel 
gegen diese andere Person  erwirken. 
Er muss also nicht noch einmal den 
gesamten Räumungsprozess anstren 
gen und ein Räumungsurteil („Voll
streckungstitel“) gegen die dritte 
Person erwirken.      Wibke Werner

Wer mit der Miete 
im Verzug ist, kann 
nach neuem Recht 
schneller vor die 
Tür gesetzt werden

Beim Umstieg auf 
einen externen 

Betreiber der Heiz-
anlage („Contrac-
ting“) dürfen die 

Kosten nicht höher 
sein als vorher
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AnimAl HoArding

Wenn Tierliebe zum Himmel stinkt
Ein Albtraum: 1500 Wellensittiche, 59 Katzen, dutzende ratten oder 
unzählige reptilien in einer kleinen Wohnung. „Animal Hoarder“ (Tier-
sammler) leben meist hinter verschlossenen Türen. Erst dreck und ge-
stank machen auf die entsetzlichen Zustände aufmerksam. Wenn Amts-
arzt und Tierschützer sich den Zugang erzwingen, finden sie verstörte, 
unterernährte und verletzte Tiere. diese benötigen Hilfe – ebenso aber 
auch ihre Halter. 
Nur mit Spezialkleidung und Atem
schutzmasken hatten sich Mitarbei
ter des Veterinäramtes in die Span
dauer Wohnung gewagt. Was sie 
vorfanden, war ohrenbetäubend, 
raubte ihnen den Atem und über
stieg jedes Maß an Vorstellung: Wel
lensittiche auf Lampen, Schränken, 
Tisch und Stühlen, am Boden – ein
fach an jedem erdenklichen Platz. 
Et wa 1500 Vögel zählten die Tier
schützer, die mit Dutzenden von 
Käfigen erschienen waren, um die 
62 Quadratmeter große Wohnung 
zu „räumen“. 
Der Fall des Berliner Frührentners 
Gerhard A. ging im Dezember 2008 
durch alle Medien und rückte einen 
Begriff in die Öffentlichkeit, der bis 
dahin in Deutschland noch gar nicht 
so richtig bekannt war:  „Animal 
 Hoarding“. Geprägt Mitte der 90er 
Jahre in den USA, benennt er das 
extreme Sammeln von Tieren. Zu

ie aus erbärm- E
lichen Zuständen 

befreiten Tiere 
landen erst einmal 

im Tierheim
meist sind es Katzen, aber auch Hun 
 de, Vögel, Nager, Reptilien, selbst 
Wildtiere und Insekten wer den in 
kleinen Wohnungen, auf Höfen 
oder in Ställen zusammengepfercht. 
Die Tiere können weder artgerecht 
gehalten noch ausreichend ernährt 
oder gar tiermedizinisch betreut wer
den – ein „Messietum“, das sich mit 
Tierliebe tarnt, aber grausame Quä
lerei bedeutet.
Er habe einmal einen Wellensittich 
geschenkt bekommen, berichtete 
Gerhard A. den Tierschützern. Nur 
weil dieser so einsam gewesen sei, 
hätte er einen zweiten dazugekauft. 

Ein schleichender Prozess

Dass nun ein Pärchen im Käfig saß 
und regelmä ßig brütete, sei ihm erst 
mal gar nicht klar gewesen. 
Für den Berliner Landestierschutz
beauftragten Klaus Lüdcke ist der 
60Jährige ein ganz typischer Fall: 
„Das beginnt eigentlich meist so: Erst 
mal ist eine Katze da und irgendwie 
kommt eine zweite dazu. Die wer
den nicht kastriert und vermehren 
sich deshalb unkontrolliert.“ Lange 
bemerken Nachbarn nicht, was sich 
da hinter der Wohnungstür tut. Ein 
verschrobener Tierfreund, meinen 
Bekannte vielleicht und bringen oft 
sogar noch das eine oder an  dere 
Tier vorbei – weil da jemand Mitleid 
hat, weil sich da jemand kümmert. 
Klaus Lüdcke: „Und so geht das 
Sammeln los.“
Etwa 600 Fälle mit über 50 000 be
troffenen Tieren zählt eine Disser ta
tion, die vor wenigen Wochen vom 
Deutschen Tierschutzbund vor ge
stellt wurde. Es ist die erste wis sen
schaftliche Arbeit zum Thema Animal 
Hoarding hierzulande. „Das ganze 
Ausmaß hat mich erschreckt“, sagt 
die Verfasserin der Studie, die junge 
Tierärztin Tina Sperlin. „Zumal wir 
mit einer immens hohen Dunkelzif
fer rechnen müssen.“ 
Obwohl längst nicht alle angeschrie
benen Veterinärämter Auskunft er 
teilten, wird aus Sperlins Untersu
chung deutlich: Das Phänomen ist 
verbreiteter als angenommen. Und 
die Wissenschaftlerin stellt auch 
noch einmal klar, was in den USA 
längst anerkannt ist: „Hin ter solch 
extremen Tieransammlungen steckt 
eine menschliche Erkrankung.“
Wie bei einem Messie, der leblose 
Dinge um sich anhäuft und  unfähig 
ist, selbst Müll zu entsorgen, ist das 
Sammeln von Tieren Symptom ei nes 
psychischen Problems: Depres sio nen, 
Alkoholismus oder auch Zwangs stö
rungen. 
Mehr als zwei Drittel der Hoarder 
sind laut Statistik Frauen, der Alters
durchschnitt liegt bei 50 Jahren. Sie 
alle lassen sich in vier Typen eintei
len: Der „Retter“ glaubt, dass er der 
einzige Mensch sei, bei dem die Tie
re es gut haben. Der „übertriebe ne 
Pfleger“ sucht sich Ersatz für eine Fa
milie, für soziale Kontakte, für feh 
 l ende Liebe. Der sogenannte „Aus
beuter“ missbraucht Tiere für seine 
Machtgefühle. Sperlin: „Für diesen 
Typ bedeutet es Prestige, die größte 
Schlange oder die giftigsten Spinnen 
zu haben.“ Und schließlich gibt es 
Woran erkenne ich Tierhorter?
Es gibt bestimmte Anzeichen für das Krankheitsbild 
„Animal Hoarding“: 
L Es werden mehr Tiere gehalten, als das im Durch
schnitt üblich ist: beispielsweise mehr als etwa drei 
Hunde, drei bis vier Katzen oder etwa fünf Nager.
L Die Räumlichkeiten, in denen die Tiere leben, sind 
flächenmäßig unzureichend. 
L Die Halterin oder der Halter haben kaum soziale 
Kontakte. Sie sind überfordert, ignorieren oder leug
nen das Problem. 
L Die Tiere sind ungepflegt, unterernährt, sichtbar 
verletzt beziehungsweise krank und vermehren sich 
unkontrolliert. Es finden sich immer wieder tote Tiere 
unter den lebenden – oder im Müll. 
Bei einem Verdacht auf Animal Hoarding kann man 
sich an den zuständigen Amtsveterinär wenden, den es 
in jedem Berliner Bezirk gibt: 
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/veterinaer
lebensmittelaufsichtsaemter/                                   rm
MieterMagazin 3/2013
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Die Tiere krank, 
die hygienischen 
Zustände katas-
trophal: Bilder aus 
Wohnungen von 
„Tiersammlern“
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den „Züchter“, für den die Vermeh
rung der eigentliche Zweck des Sam
melns ist. 
„Dabei gibt es unter den Hoardern 
nicht wenige mit sehr großer Sach
kenntnis“, betont die Wissenschaft
lerin. „Die wissen ganz genau, was 
ihre Tiere brauchen.“ Mit Kopfschüt 
teln stehe man deshalb in der Woh
nung eines Insektenkenners, in der 
buchstäblich überall Gottesanbete
rinnen, Tausendfüßler und Kakerla
ken leben – in allen Ritzen, Schublä
den, Schrankfächern und unzähligen 
Schachteln. 
Tote Wellensittiche im Müllcontainer, 
unangenehme Gerüche im Treppen
haus, Winseln und Jaulen hinter ei
ner Wohnungstür – „Hinweise auf 
Animal Hoarding bekommen wir zu
meist von aufmerksamen Nachbarn 
und auch Hausverwaltungen“, sagt 
der Berliner Landestierschutzbeauf
tragte Klaus Lüdke. Dann tritt der 
Amtstierarzt in Aktion, denn ihm 
unterliegt der Vollzug des Tierschut
zes. Rund drei Jahre, so die Unter
suchungsergebnisse von Tina Sper
lin, dauert es im bundesdeutschen 
Durchschnitt, ehe ein Fall von Animal 
Hoarding bearbeitet ist. 
Warum der lange Zeitraum? Erst ein
mal ist zu prüfen, ob die Anzeige 
überhaupt stimmt. Lüdcke: „Die An
zeigen sind häufig anonym mit un ge
nauen Angaben, und auch Falschan
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schuldigungen gibt es.“ Scheint ein 
Eingreifen notwendig, muss sich der 
Amtstierarzt die Möglichkeit zum Zu
tritt in die Wohnung verschaffen. 
Tierärztin Sperlin: „Hoarder leben 
nicht nur zurückgezogen, sie sind 
auch oft extrem misstrauisch.“ Da 

Katz- und maus-Spiel
mit den Behörden

wird die Tür erst gar nicht geöffnet, 
und der Amtstierarzt wird erst recht 
nicht in die Wohnung gelassen. Der 
muss sich dann einen richterlichen 
Beschluss beschaffen und vielleicht 
mit der Polizei wiederkommen. „Viele 
Tierhalter spielen Katz und Maus mit 
den Behörden“, so Sperlin. In jedem 
vierten von ihr erfassten Fall ziehen 
die Halter einfach aus dem Zustän
digkeitsbereich des Veterinäramtes 
fort, um Strafen zu entgehen – und 
machen woanders weiter. 
Ihre „Sammlung“ lassen sie nicht 
selten zurück: „Diese Tiere landen 
dann in der Regel bei uns“, sagt Ste
phanie Eschen, Sprecherin des Ber
liner Tierheimes. In diesem Jahr war 
das bis September bereits sechs Mal 
der Fall. So musste das Tierheim am 
Hausvaterweg auf einen Schlag 59 
Katzen unterbringen, aber auch 133 
Exoten und Kleintiere. Beide Male 
kamen die Tiere aus kleinen Woh
nungen, genau wie 152 Farbmäuse 
und 40 Stadttauben. 
„Die Tiere sind zunächst in einem 
sehr schlechten Zustand“, schildert 
Stephanie Eschen: krank und ver
letzt, vernachlässigt und unterer
nährt, verhaltensgestört. Das meist 
übervolle Tierheim bringen solche 
Notaufnahmen an Kapazitätsgren
zen und belasten die Einrichtung des 
Berliner Tierschutzvereins finanziell 
enorm. „Wir untersuchen alle Tiere 
gründlich und müssen sie oft sehr 
lange medizinisch behandeln.“ 
Eine Behandlung haben aber auch 
die einstigen Halter dringend nötig. 
Für Animal Hoarder jedoch gibt es 
bisher weder eine geeignete Thera
pie noch genügend Psychologen, 
die sich mit diesem Phänomen aus
kennen. Und so fordert der Deut
sche Tierschutzbund, dass neben 
der Durchsetzung von Tierhaltever
boten und regelmäßigen Nachkon
trollen künftig auch die Animal Ho
arder me dizinisch betreut und the
rapeutisch behandelt werden. Denn 
für viele ist das die einzige Rettung.
Obwohl es Gerhard A. leid tat, seine 
Wellensittiche zu verlieren, war er 
doch vor allem erleichtert: „Ich woll
te schon lange einen Schlussstrich 
zie hen und wieder in einer sauberen 
Wohnung leben“, gestand er. „Aber 
das hätte ich alleine nicht mehr ge
schafft.“             Rosemarie Mieder
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Der Unmut der 
Straße über die 
Wohnungsmisere 
scheint bei Politi-
kern angekommen
ParteienPositionen zuM Mietrecht

Kampf um Mieterstimmen
Pünktlich zum start des Bundestagswahljahres haben die Parteien den 
Mieter als Wähler wiederentdeckt. Die sPD legte im Januar ein wohnungs-
politisches Positionspapier vor, das viele der Forderungen des Deut schen 
Mieterbundes (DMB) vertritt. Die Grünen begrüßen das Papier der sPD, 
das in vielen Punkten ihre Position übernommen hat. Die cDu/csu-
Fraktion schimpft hingegen auf den „regulierungswahn der sPD“ und 
hält zusammen mit der FDP unbeirrt an ihrem mieterfeindlichen Miet-
rechtsänderungsgesetz fest.
„Junge Familien finden vor allem in 
Großstädten kaum noch bezahl ba-
ren Wohnraum. Das wollen wir än-
dern“, erklärt Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier bei der Vorstel-
lung des SPD-Positionspapiers. „Die 
Bundesregierung verschärft mit ih rem 
skandalös schlechten Mietrechtsände -
rungsgesetz die Lage“, ergänzt der 
sozialdemokratische Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück. 
Steinmeier und Steinbrück haben 
mit dem Papier einen Bundestags-
antrag aus dem Jahr 2012 „aufge-
wärmt“. Bei Bestandsmieten  wollen 
die Sozialdemokraten Mieterhö-
hungen auf maximal 15 Prozent in 
vier Jahren begrenzen. Neue Ver-
tragsabschlüsse sollen maximal zehn 
Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Die Modernisie-
rungsumlage will die SPD strecken: 

Von  Modernisierungsumlage 
bis Maklergebühr

Es dürfen nicht mehr elf, sondern 
nur noch neun Prozent der Moder-
nisierungskosten auf die Jahresmiete 
umgelegt werden. Bei energetischen 
Sanierungen soll zudem sicherge-
stellt sein, dass nur gemacht wird, 
was tatsächlich Energie spart. 
Nach dem Willen der SPD soll für 
die Maklertätigkeit das Besteller-
prinzip gelten. Das heißt, es bezahlt 
nicht mehr automatisch der Mieter 
die Maklergebühr, sondern derjeni-
ge, der den Makler beauftragt. Nach 
einer möglichen Übernahme der Bun -
desregierung will die SPD die CO2-
Gebäudesanierung wieder fördern, 
die Städtebauförderung auf verlässli-
che Füße stellen und dabei das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ ins Zentrum 
rücken. Außerdem kündigte die SPD 
die Wiedereinführung des Heizkos-
tenzuschusses zum Wohngeld sowie 
ein Förderprogramm für Wohnungs-
genossenschaften an. 
Die Grünen im Bundestag freuen 
sich, dass die SPD das Thema Mie-
ten aufgegriffen hat, und vermu-
ten, dass sie das grüne Konzept zur 
Senkung der Wohnkosten inspiriert 
hat. „Auch wir finden, dass eine De-
ckelung der Neuvertragsmieten not-
wendig ist“, sagt die Grünen-Woh-
nungspolitikerin Daniela Wagner. 
Das Bestellerprinzip bei den Mak-
lerkosten haben die Grünen schon 
2010 gefordert.
Die mietenpolitischen  Forderungen 
der Linken gehen noch weiter. Miet-
erhöhungen sollen  grundsätzlich 
nur bei einer Verbesserung des 
Wohnungs standards erfolgen dür-
fen. Die Modernisierungsumlage 
wollen die Linken auf fünf Prozent 
beschränken. Bei durchschnittlich 
und gering verdienenden Mieter-
haushalten sollen die Wohnkosten 
höchstens 30 Prozent des Nettoein-
kommens ausmachen.
Die CDU/CSU-Fraktion kritisiert das 
Papier der SPD scharf als „Regulie-
rungswahn“ und als „durchsichtigen 
Versuch, von eigenen Versäumnissen 
beim Sozialen Wohnungsbau in Län-
dern und Kommunen abzulenken“, 
so die rechtspolitische  Sprecherin 
der Union, Andrea Voßhoff. Für die 
Union ist Wohnungsneubau das 
beste Mittel gegen steigende Mie-
ten. „Diese dringend erforderlichen 
Investitionen würden mit den Vor-
schlägen der SPD im Keim erstickt“, 
sagt Andrea Voßhoff. „Mit der von 
der SPD geplanten Kappungsgren-
ze für Neuvermietungen würde der 
Neubau von Wohnungen massiv be-
hindert.“ Die gerade  durchgesetzte 
Mietrechtsreform der schwarz-gel-
ben Bundesregierung verteidigt 
Voßhoff als „nachhaltig und sozial 
ausgewogen“.         
Jens Sethmann
DMB: Die Kappung der Mieten bei 
neuen Verträgen ist überfällig
„Die Begrenzung der Neuvertragsmieten ist überfällig“, 
sagt der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), 
Franz-Georg Rips. „Beim Abschluss eines neuen Miet-

vertrages kann der Vermieter 
heute die Miete in nahezu 
beliebiger Höhe festsetzen. 
Leidtragende dieser Rechts-
lage sind die etwa zehn Pro-
zent der Haushalte, die jähr-
lich die Wohnung wechseln“, 
erläutert Rips mit dem Hin-
weis, dass die hohen Neuver-

tragsmieten von heute die Bestandsmieten von mor-
gen sein werden. Auch die Heizkostenkomponente im 
Wohngeld – wie in dem SPD-Positionspapier vorgese-
hen – trifft auf die Zustimmung des DMB. „Die Strei-
chung am 1. Januar 2011 war falsch“, so Rips. „Die 
Heizkosten und Energiepreise sind nicht gesunken, son-
dern heute so hoch wie noch nie.“                            js
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Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes

Die kompletten Entscheidungen finden 
Sie im Internet unter www.berliner-
mieterver ein.de/recht/. Diese Beiträge 
sind gekennzeichnet mit  . Im Internet 
haben Sie durch die komfortable Such-
funktion einen bequemen Zugriff auf die 
seit Januar 2001 veröffentlichten Ent-
scheidungen und Aufsätze.
Modernisierung
Bei der Beurteilung, ob eine vom Vermieter geplante 
Modernisierungsmaßnahme die Mietwohnung in ei-
nen allgemein üblichen Zustand versetzt, sind auch 
vom Mieter rechtmäßig vorgenommene Veränderun-
gen zu berücksichtigen.
BGH vom 10.10.2012 – VIII ZR 25/12 –

  Langfassung im Internet

Der Mieter mietete im Jahr 1989 eine Wohnung in 
Berlin Mitte an, die mit einem Einzelofen und einem 
Gamat-Heizgerät ausgestattet war. Im Jahr 1991 bau-
te er im Einverständnis mit dem Vermieter auf eigene 
Kosten eine Gasetagenheizung ein. Mit Schreiben vom 
17. November 2009 erbat der Vermieter vom  Mie ter 
vergeblich die Duldung des Anschlusses der Woh nung 
an die im Gebäude inzwischen vorhandene Zentral-
heizung. Der Mieter wandte hiergegen ein, die Mo-
dernisierung stelle für ihn mit Rücksicht auf die zu er  -
wartende Mieterhöhung eine unzumutbare Härte dar.
Während das LG Berlin eine finanzielle Härte grund-
sätzlich verneinte, weil die Wohnung lediglich in ei nen 
allgemein üblichen Zustand versetzt werde, schlug 
sich der BGH auf die Seite des Mieters: Er entschied, 
dass dem Einwand des Mieters, die Modernisierung 
stelle für ihn mit Rücksicht auf die zu erwartende 
Mieterhöhung eine unzumutbare Härte dar, nicht 
gemäß § 554 Absatz 2 Satz 4 BGB entgegengehal-
ten werden könne, dass die Mietwohnung durch den 
Anschluss an die Zentralheizung lediglich in einen 
Zustand versetzt werde, wie er allgemein üblich sei. 
Denn Grundlage für die Beurteilung sei nicht der im 
Zeitpunkt der Anmietung vorhandene Zustand (mit 
einem Einzelofen und einem Gamat-Heizgerät), son-
dern der gegenwärtige Zustand einschließlich der vom 
Mieter rechtmäßig vorgenommenen Veränderungen. 
Die Regelung des § 554 Abs. 2 Satz 4 BGB solle im 
Interesse der Verbesserung der allgemeinen Wohn-
verhältnisse verhindern, dass eine Modernisierung, 
mit der lediglich ein allgemein üblicher Standard er-
reicht werde, im Hinblick auf persönliche Härtefall-
gründe unterbleibe. Diese Zielsetzung gebietet es, 
einen vom Mieter rechtmäßig geschaffenen Zustand 
zu berücksichtigen, der diesem Standard bereits ent-
spricht. 
Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Berufungs -
gericht zurückverwiesen, damit dieses prüft, ob der 
Anschluss der Wohnung des Mieters an die Zentral-
heizung zu einer Energieeinsparung gegenüber dem 
vorhandenen Zustand (Gasetagenheizung) führt und 
ob eine Härte im Sinne des § 554 Absatz 2 Satz 2 
BGB vorliegt. 

Modernisierung
Zur Verpflichtung des Gewerberaummieters, Moder-
nisierungsarbeiten gemäß § 554 Absatz 2 BGB zu 
dulden. 
BGH vom 31.10.2012 – XII ZR 126/11 – 

  Langfassung im Internet

Die Gewerberäume wurden von einem Arzt zum Be-
trieb einer Praxis für Neurologie und Psychiatrie an-
gemietet. Der Vermieter kündigte sieben Jahre nach 
Vertragsbeginn umfassende Modernisierungsmaß-
nahmen an (Abriss der Garagen, der Balkone und des 
Daches sowie den Neubau von Aufzugsanlagen, Bal-
konen, einer Tiefgarage, der Fassade, der Neugestal-
tung des Treppenhauses, der Erneuerung der Fenster 
und der Neuinstallation sämtlicher Versorgungsleitun-
gen). Der Mieter hätte für die auf zunächst neun Mo na-
te angesetzte Dauer der Baumaßnahmen eine Nicht-
benutzbarkeit der Mieträume zum vertragsgemäßen 
Gebrauch hinnehmen müssen. Das hätte für ihn zur 
Folge gehabt, dass er seine Patienten hätte verlieren 
und keine neuen Patienten hätte gewinnen können. 
Der BGH sah deshalb in den Umbaumaßnahmen für 
den Mieter eine unzumutbare Härte im Sinne des 
§  554 Absatz 2 Satz 2 BGB, die er als „existenzbe-
drohendes wirtschaftliches Risiko“ bezeichnet.
Diese Härte sei auch unter Würdigung der berech-
tigten Interessen des Vermieters an einer Steigerung 
der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Mietobjekts 
nicht zu rechtfertigen.

Gasthermen-Wartung
Eine Klausel in einem vom Vermieter gestellten For-
mularmietvertrag, die dem Mieter die anteiligen Kos-
ten der jährlichen Wartung einer Gastherme aufer-
legt, benachteiligt den Mieter auch dann nicht un-
angemessen, wenn die Klausel eine Obergrenze für 
den Umlagebetrag nicht vorsieht (Abgrenzung zu 
BGH, Urteil vom 15. Mai 1991 – VIII ZR 38/90 –).
BGH vom 7.11.2012 – VIII ZR 119/12 –

  Langfassung im Internet

Der BGH hatte am 15.5.1991 (– VIII ZR 38/90 –) un-
ter anderem entschieden, dass folgende Klausel un-
wirksam ist: „Thermen sind auf Kosten des Mieters 
wenigstens einmal im Jahr von einem Fachmann zu 
warten.“ Die Verpflichtung zur Thermenwartung sei 
deshalb unwirksam, weil in der Klausel keine Ober-
grenze für die Belastung des Mieters genannt werde 
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(Parallele zur Rechtsprechung über Kleinreparaturklau-
seln).
Von dieser Auffassung ist der BGH nunmehr abgerückt:
Anders als der Leitsatz vermuten lässt, „grenzt“ sich der 
BGH in der aktuellen Entscheidung nicht nur von der 
1991er-Entscheidung ab. Er entscheidet vielmehr das 
genaue Gegenteil. Begründung: Bei der Thermenwar-
tungsklausel handelt es sich nicht um die Abwälzung 
kleiner Instandhaltungen, sondern um eine Betriebskos-
tenabwälzungsklausel. Wartungskosten für Thermen 
seien in § 2 Absatz 1 Nr. 4 d  Betriebskostenverordnung 
genannt. Die Betriebskosten einer Mietwohnung,  deren 
Umlegung auf den Mieter entweder gesetzlich  bestimmt 
oder von den Vertragsparteien vereinbart sei, habe der 
Mieter grundsätzlich in der angefallenen Höhe zu tragen. 
Eine Obergrenze dafür sehe die gesetzliche Regelung 
nicht vor. Es sei lediglich das Gebot der Wirtschaftlich-
keit aus § 556 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 BGB bei der 
Abrechnung und der Verursachung von Betriebskosten 
zu beachten.
Wichtig zu wissen: Vornahmeklauseln zur Thermenwar-
tung (Mieter muss den Wartungsauftrag erteilen) dürf-
ten trotz dieser aktuellen Entscheidung des BGH weiter-
hin unwirksam sein (vergleiche insoweit die BGH-Leit-
entscheidung vom 6.5.1992 – VIII ZR 129/91 –).

Betriebskostenabrechnung
Zur Abrechnung der mit eigenen Arbeitskräften er-
brachten Gartenpflege- und Hausmeisterdienste nach 
fiktiven Kosten eines Drittunternehmens. 
BGH vom 14.11.2012 – VIII ZR 41/12 –

  Langfassung im Internet

Die Mietvertragsparteien stritten über die Positionen 
„Gartenpflege“ und „Hausmeister“. In der Abrechnung 
waren nicht die dem Vermieter durch den Einsatz eige-
nen Personals tatsächlich entstandenen Kosten einge-
setzt, sondern fiktive Kosten eines Drittunternehmens, 
nämlich die um die Umsatzsteuer bereinigten Netto-
preise, die eine Firma dem Vermieter aufgrund eines 
Leistungsverzeichnisses über die im Abrechnungsobjekt 
anfallenden Hausmeister- und Gartenpflegearbeiten an-
geboten hatte. 
Der BGH gab dem Vermieter Recht. Er dürfe in der Be-
triebskostenabrechnung Sach- und Arbeitsleistungen sei-
nes Personals mit den Kosten ansetzen, die bei einer Ver-
gabe der Arbeiten an ein Unternehmen entstanden wären.
Dies ergebe sich aus § 1 Absatz 1 Satz 2 Betriebskosten-
verordnung. Diese Vorschrift diene der Vereinfachung 
der Abrechnung für den Vermieter. Sie stehe nicht nur 
dem privaten Vermieter zur Verfügung, der seine eigene 
Arbeitskraft einsetzt; vielmehr könnten auch institutio-
nelle Eigentümer, die diese Leistungen durch ihre Arbeit-
nehmer oder durch unselbstständige Einheiten erbringen, 
nach den Kosten abrechnen, die bei Beauftragung eines 
Dritten (einem Unternehmen) entstanden wären. Der Ver -
mie ter müsse allerdings die der Abrechnung zugrunde 
gelegten fiktiven Kosten schlüssig dartun. Vorliegend 
ha be der Vermieter dies getan, indem er ein von ihm er-
stelltes – detailliertes – Leistungsverzeichnis über die an-
fallenden Gartenpflege- und Hausmeisterarbeiten (unter 
anderem Größe der Rasenfläche, Mähturnus) sowie das 
hierzu von der Drittfirma abgegebene Angebot vorge-
legt und vorgetragen habe, es habe sich um das güns-
tigste von mehreren erhaltenen Angeboten gehandelt. 
Die Entscheidung ist höchst problematisch. Der BGH 
durchbricht den bisher geltenden Grundsatz, dass Ver-
mieter nur die Kosten auf ihre Mieter umlegen dürfen, 
die auch tatsächlich entstanden sind. Nunmehr ist es 
möglich, Arbeiten durch eigenes, preiswertes Personal 
erledigen zu lassen, den Mietern aber fiktive Kosten ei-
nes deutlich teureren Drittunternehmens in Rechnung 
zu stellen. Hiergegen mietrechtlich erfolgreich vorzuge-
hen ist äußerst schwierig. Die Mieter müssen substanzi-
iert bestreiten, dass es sich bei den Kosten des Drittun-
ternehmens um realistische – am Markt tatsächlich er-
zielbare – Preise handelt. Dann muss im Prozess hierüber 
Beweis erhoben werden, mit – wie immer in diesen Fällen 
– unsicherem Ausgang. Immerhin geht auch der BGH 
davon aus, dass von dem Drittunternehmer nur gefällig-
keitshalber bescheinigte Kosten nicht umlegbar sind.

Umsetzwohnung
Allein durch den Umzug in eine Ersatzwohnung dessel-
ben Vermieters wird kein neuer Mietvertrag begründet.
BGH vom 21.11.2012 – VIII ZR 50/12 – 

  Langfassung im Internet

Der Vermieter wollte die Wohnung umfassend moder-
nisieren und bot dem Mieter deshalb an, in eine andere 
– deutlich kleinere – ihm gehörende Wohnung als Aus-
weichquartier umzuziehen. Die Nettokaltmiete für die 
ursprüngliche Wohnung betrug nur sensationelle 1,58 
Euro pro Quadratmeter und Monat. Nachdem der Mieter 
in die Umsetzwohnung eingezogen war, verlangte der 
Vermieter die Zahlung einer Miete, die sich am ortsübli-
chen Niveau für die neue Wohnung orientierte und 5,60 
Euro pro Quadratmeter und Monat betrug. Der Mieter 
weigerte sich zu zahlen, so dass es zum Prozess kam. 
Hier ging es um die Rechtsfrage, ob die Mietvertragspar-
teien das Mietverhältnis aufheben und dieses durch ein 
neues ersetzen wollten (sogenannte Novation) oder ob 
sie den bestehenden Vertrag nur ändern wollten.Nur, 
wenn man im vorliegenden Fall von einer – durch schlüs-
siges Handeln (Umzug des Mieters) vollzogenen – Nova-
tion ausgeht, kann der Vermieter die höhere Miete als 
Neuvertragsabschlussmiete verlangen.
Der BGH entschied für den Mieter und begründete wie 
folgt: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
sei bei der Abgrenzung zwischen einer Vertragsänderung 
und einer Novation durch Auslegung zu ermitteln, was 
die Parteien im Einzelfall gewollt hätten. Bei der Ausle-
gung sei die anerkannte Auslegungsregel zu beachten, 
dass bei der Feststellung des Willens der Parteien, das 
alte Schuldverhältnis aufzuheben und durch ein neu be-
gründetes Rechtsverhältnis zu ersetzen, große Vorsicht 
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geboten sei und von einer Novation nur ausnahmsweise 
ausgegangen werden dürfe, sofern die Parteien einen 
solchen Willen unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht 
hätten. Im Zweifel sei daher nur von einer Vertragsände-
rung auszugehen. So sei es auch vorliegend.
Den Vermieter träfe die Darlegungs- und Beweislast da  -
für, dass die Parteien mit dem Umzug des Mieters  einen 
neuen, vom bisherigen Mietverhältnis unabhängigen Miet-
vertrag schließen wollten und deshalb anzunehmen sei, 
dass der Wille der Parteien – mangels Bezifferung der im 
neuen Mietverhältnis zu zahlenden Miete – dahin ging, 
dass der Mieter nunmehr die für die neue Wohnung 
ortsübliche Miete zu zahlen hätte. Dies sei dem Vermie-
ter nicht gelungen, und Umstände, die auf einen derar-
tigen Willen beider Parteien zum Abschluss eines neuen 
Mietvertrags schließen ließen, seien nicht feststellbar. 
Zudem läge der Auszug des Mieters vorrangig im Inter-
esse des Vermieters, der anderenfalls die beabsichtigte 
umfassende Modernisierung jedenfalls nicht zeitnah hätte 
durchführen können. Deshalb liege die Annahme fern, 
der Mieter sei bereit gewesen, zur freiwilligen Ermögli-
chung dieser Modernisierung nicht nur in eine erheblich 
kleinere Ersatzwohnung umzuziehen, sondern hierfür 
auch noch einen neuen Mietvertrag abzuschließen und 
eine deutlich höhere Miete zu zahlen.

Berliner Mietspiegel
a) Auf die Prüfung, ob ein Mietspiegel die Anforderun-
gen des § 558 d Absatz 1 BGB erfüllt, kann im Bestrei-
tensfall nicht schon deswegen verzichtet werden, weil 
der Mietspiegel von seinem Ersteller als qualifizierter 
Mietspiegel bezeichnet oder von der Gemeinde und/
oder von den Interessenvertretern der Vermieter und 
der Mieter als solcher anerkannt und veröffentlicht 
worden ist. 
b) Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen 
eines qualifizierten Mietspiegels trägt diejenige Partei, 
die sich die Vermutung des § 558 d Absatz 3 BGB zu-
nutze machen will. 
BGH vom 21.11.2012 – VIII ZR 46/12 –

  Langfassung im Internet

Der Vermieter verlangte unter Benennung von vier Ver-
gleichswohnungen die Zustimmung zur Erhöhung der 
Nettokaltmiete ab dem 1.3.2010 um 58,28 Euro auf 
349,71 Euro. Dies entsprach einer Erhöhung der Miete 
von 4,19 Euro je qm auf 5,02 Euro je qm. Das Mieterhö-
hungsverlangen enthielt auch Angaben für die Woh-
nung nach dem Berliner Mietspiegel 2009. Der Mieter 
stimmte der Mieterhöhung nicht zu. Das Landgericht 
hielt nur eine Mieterhöhung um 7,15 Euro (auf 4,29 Eu-
ro je qm) monatlich für begründet. Dies ergebe sich aus 
der Anwendung des Berliner Mietspiegels 2009, bei dem 
es sich um einen qualifizierten Mietspiegel handle. Der 
Vermieter ging in Revision. Er hatte im Einzelnen – nach 
Ansicht des BGH substanziiert – bestritten, dass der Ber-
liner Mietspiegel nach anerkannten wissenschaftlichen 
Grundsätzen erstellt wurde. Der BGH entschied wie aus 
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den Leitsätzen ersichtlich und verwies den Rechtsstreit 
zur weiteren Sachaufklärung an das Landgericht zurück. 
Problematisch an der Entscheidung ist, dass schon sub-
stanziiertes Bestreiten des Vermieters, dass der Mietspie-
gel ein qualifizierter sei, genügt, damit das Gericht Be-
weis erheben muss, ob die in § 558 d Absatz 1 BGB 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dies könne – 
so der BGH – etwa durch die Einholung amtlicher Aus-
künfte, Sachverständigengutachten oder sachverstän-
dige Zeugen geschehen. Denkbar sei auch, ein in einem 
anderen Verfahren eingeholtes Sachverständigengut-
achten zu dieser Frage als Sachverständigenbeweis oder 
als Urkundenbeweis zu verwerten.
Zum zweiten ist problematisch, dass nach der Entschei-
dung des BGH das Gericht frei ist bei der Entscheidung, 
ob es den qualifizierten Mietspiegel überhaupt zur Wür-
digung der Ortsüblichkeit heranzieht, solange nicht der 
Mieter bewiesen hat, dass der Mietspiegel qualifiziert ist. 
Wie dieser Beweis zu erfolgen hat, bleibt offen. Es ist da-
von auszugehen, dass hier ebenfalls nicht in jedem Falle 
ein teures – unbezahlbares – Gutachten eines wissen-
schaftlichen Instituts eingeholt werden muss, sondern 
dies auch durch sachverständige Zeugen („Mietspiegel-
väter“ und „-mütter“) erfolgen kann.

Betriebskostenabrechnung
Wenn ein Betriebskostenguthaben verspätet an den 
Mieter ausbezahlt wird, weil der Vermieter mit der Ver-
pflichtung auf Erstellung einer Betriebskostenabrech-
nung in Verzug geraten ist, ergibt sich ein Anspruch 
auf gesetzliche Verzugszinsen auch nicht aus einer ent-
sprechenden Anwendung des § 288 Absatz 1 BGB. 
BGH vom 5.12.2012 – XII ZR 44/11 – 

  Langfassung im Internet

Der Vermieter rechnete die Betriebskosten für die Jahre 
2002 bis 2007 nicht binnen zwölf Monaten seit dem En-
de des jeweiligen Abrechnungszeitraums ab. Erst nach 
einer Aufforderung durch den Mieter im August 2009 
erstellte er die Betriebskostenabrechnungen, aus denen 
sich ein erhebliches Guthaben zugunsten des Mieters 
ergab. Nachdem der Vermieter das Guthaben überwie-
sen hatte, verlangte der Mieter wegen der verspäteten 
Abrechnung für die Guthaben aus den Abrechnungs-
zeiträumen 2004 bis 2007 jeweils vom ersten Tag des 
Folgejahres an bis zum Zeitpunkt der Abrechnung die 
Zahlung gesetzlicher Verzugszinsen. Der BGH entschied 
wie aus dem Leitsatz ersichtlich.
Nach § 288 Absatz 1 Satz 1 BGB sei eine Geldschuld, 
mit der der Schuldner in Verzug geraten ist, zu verzin-
sen. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift lägen bereits 
deshalb nicht vor, weil der Vermieter in dem Zeitraum, 
für den der Mieter Verzugszinsen verlangt, nur zur Er-
stellung einer Betriebskostenabrechnung verpflichtet 
war und daher keine Geldschuld vorlag. Der Mieter 
konnte in dem genannten Zeitraum vom Vermieter we-
der die Erstattung eines Betriebskostenguthabens noch 
die Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlungen auf 
29
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die Betriebskosten verlangen. Der Vermieter sei nach 
Ablauf der Abrechnungsfrist zunächst nur dazu ver-
pflichtet, eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen. 
Erst nach der Erstellung der Abrechnung und unter der 
Voraussetzung, dass die vom Mieter im Abrechnungs-
zeitraum geleisteten Vorauszahlungen die Höhe der 
abrechnungsfähigen Betriebskosten überstiegen, erlan-
ge der Mieter einen auf die Zahlung von Geld gerich-
teten Anspruch. Entsprechen die abrechnungsfähigen 
Instanzen-Rechtsprechung

 
 

Betriebskosten den geleisteten Vorauszahlungen oder 
übersteigen sie diese sogar, stehe dem Mieter auch bei 
einer verspäteten Abrechnung kein Zahlungsanspruch 
zu. Dies zeige, dass der Anspruch des Mieters auf Ab-
rechnung der Betriebskosten nicht mit einer Geldschuld 
im Sinne von § 288 Absatz 1 BGB gleichgesetzt  werden 
könne, bei der von vornherein feststehe, dass dem Gläu-
biger durch eine verspätete Leistung des Schuldners 
Geld vorenthalten werde.
 

 

Untervermietung
Es genügt, dass nur einer von zwei 
Mietern ein berechtigtes  Interesse 
an der Untervermietung geltend ma-
chen kann, weil einer der Mieter 
die Wohnung verlassen hat und der 
verbleibende Mieter zur Deckung 
der Wohnkosten einen oder mehre-
re Dritte aufnehmen will. Wer aber 
befugt ist, den Klageanspruch nach 
ma teriellem Recht in eigener Person
geltend zu machen, ist grundsätzlich
auch im Prozess aktivlegitimiert.
LG Berlin vom 27.3.2008 
– 62 S 376/07 –, mitgeteilt 
von RA Jörg Grützmacher 

  Langfassung im Internet

Betriebskosten-
abrechnung
Die Kosten für den Betrieb eines 
Streichelzoos sind als sonstige Be-
triebskosten umlagefähig.
AG Schöneberg vom 5.9.2012 
– 7 C 549/11 –

Die Bewohnerin eines Pflegewohn-
heimes für ältere Menschen wand-
te sich gegen den Ansatz von Kos -
ten für den Unterhalt eines auf dem 
Wohngrundstück gelegenen Strei-
chelzoos. Neben dem Futter fiel 
hier vor allem das Gehalt für die 
Tierpfleger ins Gewicht. Allerdings 
belief sich der strittige Betrag an-
gesichts der Größe der Anlage auf 
lediglich 35,20 Euro pro Jahr. 
Das Gericht erblickte in den Kosten 
sonstige Betriebskosten nach Nr. 17 
der Anlage 3 zu § 27 der II. Berech-
nungsVO, welche umlagefähig sind, 
wenn sie – wie vorliegend – aus-
drücklich mietvertraglich vereinbart 
wurden. Insofern sei der Streichel-
zoo zu vergleichen mit sonstigen 
Ge meinschaftseinrichtungen wie bei -
spielsweise einer Sauna oder einem 
Schwimmbad. Die Umlage der Kos-
ten verstoße auch nicht gegen das 
Wirtschaftlichkeitsgebot. Wirtschaft-
lich könne nicht nur das sein, was zu 
Wohnzwecken unverzichtbar sei. An-
derenfalls wären Kosten für Ge  mein-
schaftsanlagen praktisch nie umleg-
bar, was augenscheinlich nicht rich-
tig sein könne. Der Streichelzoo prä-
ge die Wohnanlage für ältere Men-
schen wesentlich und würde für 
nicht wenige Interessenten bei der 
Entscheidung über die Anmietung 
eine Rolle spielen. Auch die Mieterin 
wusste vor Anmietung der Wohnung 
von der Existenz des Streichelzoos 
und musste sich darauf einstellen, 
dass dies mit Kosten verbunden sein 
würde. Dafür, dass der Kostenrech-
nung der Tierpfleger ein unwirt-
schaftlicher, weil überteuerter Ver-
trag zu grunde liege, habe die Mie-
terin nichts vorgetragen. 

Asbestplatten
Mieter, in deren Wohnung beschä-
digte Vinyl-Asbestplatten vorhanden
sind, haben  wegen möglicher späte-
rer Erkrankungen an Rippenfellkrebs,
Asbestose und anderen klassischen 
Asbesterkrankungen einen Anspruch 
auf Feststellung zukünftiger Scha-
den  ersatz- und Schmerzensgeldan-
sprüche gegen den Vermieter. 
LG Berlin vom 21.12.2012
– 65 S 200/12 –, mitgeteilt 
von RA Sven Leistikow

  Langfassung im Internet unter
www.leistikowschreyeck.de/

In der Wohnung waren in den 70er 
Jahren Vinyl-Asbestplatten auf 
Holzplatten aufgelegt und verklebt 
worden. Diese brachen mit der Zeit. 
Von den Bruchkanten dieser Platten 
geht bei Kontakt eine Gesundheits-
gefahr aus. Das Landgericht hat 
den Mietern Feststellungsansprü-
che dahingehend zugesprochen, 
dass die Vermieterin verpflichtet sei, 
den Mietern alle materiellen und 
immateriellen Schäden, die ihnen 
aus der Gesundheitsgefährdung, die 
durch den Asbestkontakt in den 
Mieträumen bereits entstanden sei-
en beziehungsweise als Spätfolgen 
noch entstehen würden, zu ersetzen, 
soweit die Ansprüche nicht auf ei-
nen Sozialversicherungsträger oder 
andere Dritte übergegangen seien.
Damit gewährte das Gericht den 
Mietern einen Feststellungsanspruch 
für Gesundheitsschäden, die durch 
Asbest in der Zukunft entstehen 
können. Die lange Inkubationszeit 
des Asbeststaubs (20 bis 30 Jahre) 
führt dazu, dass regelmäßig die An-
sprüche verjährt wären, wenn der 
Schaden sichtbar wird.
Das Feststellungsinteresse wurde 
daher zum Zwecke der Hemmung 
der Verjährung und wegen des ge-
wissen Grades Wahrscheinlichkeit, 
dass ein künftiger Schaden möglich 
ist, bejaht.
Obgleich die statistischen Werte und 
Ausgangsbetrachtungen nur ein sehr 
geringes Risiko für die Mieter erge-
ben, durch Asbestfasern verursacht 
schwerwiegend, meist tödlich zu er -
kranken, wollte das Landgericht ei-
nen Anspruch der Mieter hier nicht 
ausschließen. Dabei sei zu berück-
sichtigen, dass bereits eine Asbestfa-
ser zu entsprechenden Erkrankungen 
führen kann, auch wenn dies statis-
tisch nur einen Fall unter 25 000 Ein-
wohnern treffe.
MieterMagazin 3/2013
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Service

Reinickendorf Pankow

Lichten-
berg

Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln
Steglitz-Zehlendorf

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Spandau Mitte

Friedrichshain-
Kreuzberg

Tempelhof-
Schöneberg

Beratungs-
zentrum
Südstern 

n der Hasen-
heide 63

Beratungszentren
des Berliner Mietervereins
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in den zentral 
gelegenen Beratungszentren des Berliner Mietervereins. 
Zur Beratung bitte immer auch den Mitgliedsausweis 
und den Mietvertrag mitbringen.

Beratungszentrum 

Bahnhofstraße Köpenick 
Bahnhofstraße 5 (Laden), 
nahe Seelenbinderstraße

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet, mit Begleit-
person (Stufe 19 cm)
i Köpenick, Tram/Bus Bahnhof-
straße/Ecke Seelenbinderstraße

Beratungszentrum 

Südstern
Hasenheide 63 (Laden), 
nahe u Südstern

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Begleit-

Rampe erforderlich)

Beratungszentrum 

Frankfurter Allee
Jessnerstraße 4/Frankfurter Allee 
(gegenüber Ring Center 1)

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet, mit Begleit-
person (Stufe 19 cm)
u i Frankfurter Allee

Beratungszentrum 

Schönhauser Allee
Schönhauser Allee 134 B

  Zugang im EG 
rollstuhlgerecht
u Eberswalder Straße 

Beratungszentrum 

Walther-Schreiber-Platz
Rheinstraße 44

  Zugang über Fahrstuhl 
rollstuhlgeeignet (Stufe 5 cm)
u Walther-Schreiber-Platz
i Feuerbachstraße

Beratungszentrum 

Wilmersdorfer Straße
Wilmersdorfer Straße 50/51 
(neben den Wilmersdorfer Arcaden)

  Zugang über Fahrstuhl 
rollstuhlgeeignet
u Wilmersdorfer Straße
i Charlottenburg

Beratungszentrum 

Altstadt Spandau
Mönchstraße 7 (Laden), 
nahe Markt

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Stufe 18 cm)
u Altstadt Spandau 
u i Rathaus Spandau

Beratungszentrum 

Müllerstraße
Müllerstraße 135 (Laden),
nahe Seestraße 
(neben dem Kino Alhambra) 

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Stufe 19 cm)
u Seestraße

Geschäftsstelle
Spichernstraße 1, 10777 Berlin
u Spichernstraße (U 3 und U 9)

  Zugang im EG rollstuhlgerecht
Rechtsberatung: 
Mo-Do 17-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr
i

person auf 

Bitte beachten Sie
Schriftverkehr: Sollte nach Ihrem Gespräch in der Beratungsstelle 
juristischer Schriftverkehr mit Ihrem Vermieter oder Behörden er-
forderlich sein, wird Ihre Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung 
an die Geschäftsstelle weitergeleitet.
Prozesskostenversicherung: Falls eine gerichtliche Auseinander-
setzung unvermeidlich ist, können die Leistungen der Rechts-
schutzversicherung in Anspruch genommen werden. Erforderlich 
ist jedoch zunächst die Beratung durch den Berliner Mieterverein 
und die Einhaltung der 3-monatigen Wartefrist nach Beitritt. Eine 
telefonische Beratung erfüllt diese Obliegenheitsverpflichtung 
nicht. Es gelten die Bedingungen der Prozesskostenversicherung.
Briefzustellung: Senden Sie Ihre Post bitte ausschließlich an die 
Geschäftsstelle, Spichernstraße 1, 10777 Berlin, da in den Bera-
tungszentren keine Zustellung möglich ist.
MieterMagazin 3/2013
 Öffnungszeiten 
	 Achtung: In der Geschäftsstelle andere 
 Öffnungs- und Beratungszeiten (siehe Seite 32)

J Spontan: Beratung ohne Anmeldung
 Montag und Mittwoch von 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr, 
 Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, 
 Freitag von 15 bis 17 Uhr 

J Wunschtermin: Beratung mit Terminvereinbarung
 Vielfältige Angebote von 9 bis 20 Uhr 
 und am Samstagvormittag. Vereinbaren Sie telefonisch 
 Ihren persönlichen Wunschtermin.

 Servicetelefon: S 226  260
 Montag, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 17 Uhr, 
 Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr,
 Samstag von 9 bis 13 Uhr
31



Service
Geschäftsstelle
Berliner Mieterverein e.V., 
Spichernstraße 1, 10777 Berlin 
u Spichernstraße (U 3, U 9), 
Bus 204 (Haltestelle U-Bhf. Spichernstraße), nächster i ist 
Zoologischer Garten (in 3 Minuten mit der U 9 erreichbar)

   Zugang im EG rollstuhlgerecht
 S 226 260, Fax: 226 26-161, 
bmv@berliner-mieterverein.de 
Öffnungszeiten (nicht Rechtsberatung):
Mo, Di, Mi 9-17 Uhr, Do 9-19 Uhr, Fr 9-15 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Rechtsberatung: Mo, Di, Mi, Do 17-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Weitere Beratungsstellen
überwiegend ohne Terminvereinbarung

 Die BMV-Beratungszentren
 finden Sie auf Seite 31 (eine Seite zurückblättern!)
 Auskünfte zur Zugänglichkeit 
erhalten Sie über unser 
Servicetelefon S 226  260

Charlottenburg-Wilmersdorf
K Mo-Do 17-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr 
Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1 
u Spichernstraße

Lichtenberg
K	Mo 9-11 Uhr
Stadtteilzentrum Ikarus, 
Wandlitzstraße 13 
i Karlshorst 

K	Di 17-19 Uhr
Kiezclub Magnet, Strausberger Straße 5, 
nahe Konrad-Wolf-Straße, 
Tram M5, Werneuchener Straße

K	Mi 17-19 Uhr 
„Undine“ Wohnprojekt und Kieztreff, 
Hagenstr. 57-60/nahe Frankfurter Allee 
u i Lichtenberg, Ausgang Siegfriedstr.

Marzahn-Hellersdorf
K	Mo 17-19 Uhr 
Kieztreff, Marzahner Promenade 38
i Marzahn, 
Tram/Bus Marzahner Promenade

K	Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Neue Grottkauer Straße

Mitte (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
K Di 18-19.30 Uhr 
Selbsthilfe-, Kontakt- und 
Beratungsstelle, Perleberger Straße 44/
Ecke Lübecker Straße
u Birkenstraße
32
K Di 18-19 Uhr 
Seniorenfreizeitstätte, 
Torstraße 203-205 
u Oranienburger Tor, 
ca. 500 m Fußweg

Pankow 
K	Mi 17-19 Uhr 
Gemeindehaus Pankow, 
Breite Straße 38 
Tram Pankow Kirche

K	Do 17-19, Fr 14-16 Uhr 
Freizeithaus Weißensee, 
Pistoriusstraße 23
Bus 158, 255

Steglitz-Zehlendorf
K	Mi 17-19 Uhr 
Nachbarschaftsheim Mittelhof, 
Königstraße 43 
(nahe Rathaus und Meldestelle) 
i Zehlendorf 

Tempelhof-Schöneberg

K	Mo 17-19 Uhr 
Evangelisches Gemeindehaus, 
Friedenstraße 20 
u Alt-Mariendorf

K	Mo 18.30-19.30 + Do 10-11 Uhr
sowie zusätzlich nach Termin-
vereinbarung unter S 226  260
AWO-Laden, Goltzstraße 19 (links)
u Nollendorfplatz, u Eisenacher Straße  

Treptow-Köpenick
K	Di + Do 17-19 Uhr 
Villa Offensiv, 
Hasselwerderstraße 38-40,
ab sofort im Hochparterre 
i Schöneweide
Servicetelefon
 für weitere Auskünfte, 
      Terminvereinbarungen 
  und Ihre Anregungen:    

    S 226 260

Mieterverein 
Online 
Im Internet erreichen Sie uns unter 
www.berliner-mieterverein.de

Infoblätter
Ob Mietvertrag, Betriebskostenabrech-
nung, Wohnungsmängel oder Mieterhö-
hung, der Mieterverein hält für Sie in der 
Hauptgeschäftsstelle und in den Bera-
tungszentren ein großes Angebot an In-
formationsblättern bereit. Für Mitglieder 
sind alle Informationen auch im Internet 
abrufbar: 
www.berliner-mieterverein.de 
Benutzername: Mitglied
Aktuelles Passwort: Wohnungsmangel

Mein BMV
Ihre Anschrift, Ihre Kontoverbindung oder 
Ihr Nachname hat sich geändert? 
Sie möchten dem Berliner Mieterverein Än-
derungen bei dem Zweitmitglied mitteilen? 
Oder Sie möchten zukünftig die Online-
Ausgabe des MieterMagazin beziehen?
Unter „Mein BMV“ können Sie im Internet 
die persönlichen Daten Ihrer Mitgliedschaft 
ändern und dem Berliner Mieterverein 
online mitteilen: https://service.berliner-
mieterverein.de/service
Telefonberatung
Bei einfachen rechtlichen Fragen erhal-
ten Sie als Mitglied eine telefonische 
Kurzberatung – schnell und unbürokra-
tisch. Bitte halten Sie Ihre Mitglieds-
nummer bereit (siehe Adressfeld Ihres 
MieterMagazin) und beachten Sie, dass 
die Telefonberatung nicht eine umfang-
reiche Rechtsberatung ersetzen kann. 
Insbesondere, wenn sich aus Ihrer Ange-
legenheit ein Rechtsstreit ergeben soll-
te, ist der Besuch einer Beratungsstelle 
erforderlich. Die Obliegenheit für den 
Rechtsschutz wird mit der Telefonbera-
tung nicht erfüllt. Um Wartezeiten zu 
vermeiden, empfehlen wir, nicht direkt 
zu Beginn und am Ende der Beratungs-
zeit anzurufen.

Telefonberatung: S 226 26-152
Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr 
MieterMagazin 3/2013



Beratungsangebote rund um die Wohnung
Heizung & Heizkosten
Bei technischen Fragen zur Heizung und 
Heizanlage hilft Ihnen die Energieberatung 
des Berliner Mietervereins. Kompetente In-
genieure beraten Sie über energiesparende 
Modernisierungsmaßnahmen (auch durch 
Mieter) und bei mangelhafter Beheizung. 
Terminvereinbarung ist möglich 
unter S 2 26 260.
Mo 17-19 Uhr (jeden 1. und 3. Montag): 
Beratungszentrum Altstadt Spandau, 
Mönchstraße 7
Di 17-19 Uhr: Beratungszentrum Walther-
Schreiber-Platz, Rheinstraße 44
Mi 17-19 Uhr: Beratungszentrum 
Schönhauser Allee 134 B
Do 17-19 Uhr: Beratungszentrum 
Frankfurter Allee, Jessnerstraße 4

Überprüfung des 
Fernwärmepreises

Die Berliner Firma SEnerCon überprüft für 
Mitglieder des BMV die Angemessenheit 
des Fernwärmepreises des von Ihnen be-
wohnten Gebäudes. Kosten: 35 E. Einfach 
die Kopie der letzten Heizkostenabrechnung 
des Vermieters (mit Angabe der geliefer ten 
Wärmemenge und des Baualters, gegebe-
nenfalls beim Vermieter erfragen) sowie 
nach Möglichkeit die Wärmeabrechnung 
des Fernwärmelieferanten einsenden an:  
Berliner Mieterverein, z.H. Wibke Werner, 
Spichernstraße 1, 10777 Berlin. 
Nach einer Vorprüfung werden die Unter-
lagen an die SEnerCon weitergeleitet.

Kooperative Verhandlung 
und Mediation
bei Nachbarschaftslärm und Mängeln

Bei Lärm durch den Nachbarn bietet der 
BMV seinen Mitgliedern eine Konfliktbe-
ratung und den Weg einer Problemlösung 
mittels Mediation. Außerdem steht den Mit-
 gliedern das Angebot der kooperativen Ver-
 handlung zur Verfügung. Diese eignet sich 
bei Konflikten mit dem Vermieter, wenn die -
ser zum Beispiel bei Wohnungsmängeln un -
tätig bleibt und nicht reagiert. Das Verfah-
ren findet mit dem Vermieter telefonisch 
oder im direkten Gespräch statt. Beide Ver-
fahren werden von einem Mediator (Ko n -
 fliktvermittler) durchgeführt. Ziel ist immer 
eine einvernehmliche Lösung, um Es kalatio-
nen unter Mietern oder zwischen Vermieter 
und Mieter zu verhindern. Die Angebote 
sind für Mitglieder des BMV kostenfrei.
K Telefonberatung und Kontakt: 
Do 17-18 Uhr: S  440 238 62. Außerhalb der 
Beratungszeit können Sie eine Nachricht hin -
terlassen. Unsere Mediatoren rufen zurück.
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Mietrechtsberatung 
für Gewerbemieter
Nur mit telefonischer Termin-
vereinbarung unter S 226  260
Die Beratung findet statt:
K Charlottenburg
Do 17-20 Uhr
BMV-Beratungszentrum 
Wilmersdorfer Straße 50/51 
u Wilmersdorfer Straße
K Prenzlauer Berg
Mo 17-20 Uhr
BMV-Beratungszentrum 
Schönhauser Allee 134 B 
u Eberswalder Straße

Schwerpunktberatung 
Nutzer/Pächter
K Hellersdorf
Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Neue Grottkauer Straße
K Treptow
Do 17-19 Uhr
Villa Offensiv, Hasselwerderstraße 38-40 
i Schöneweide

Mietrechtsberatung 
für bildende Künstler
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 17 bis 19 Uhr
Köthener Straße 44 (3. OG, BBK), 
Berlin-Kreuzberg 
i Anhalter Bahnhof
in Zusammenarbeit mit dem Berufs-
verband Bildender Künstler in Ateliers, 
Gewerberäumen und Wohnungen 

Hilfe zur Wohnungs-
abnahme/-übernahme
Zur persönlichen Unterstützung 
in Ab- und Übernahmeterminen 
empfiehlt der Ber liner Mieterverein 
folgende sach kundige Per sonen:
Dipl.Ing.Arch. Dietrich Eulitz,
S 294 31 07 oder S 0178 / 780 07 80
Dipl.Ing.Arch. Rüdiger Beer, 
S 20 98 92 65 oder S 0163 / 826 69 44

Kosten: 60 Euro pro Termin zuzüglich 
10 Euro Fahrtkosten. Die Beauftragung 
durch Sie erfolgt direkt an die oben ge-
nannten Personen. Gutachten und juristi-
sche Auskünfte sind nicht möglich. 
Bei Abnahme: Die Prüfung Ihrer miet-
vertraglichen Verpflichtung zu Schön-
heitsreparaturen sollte bereits vor der 
Wohnungsabnahme in einer unserer 
Beratungsstellen erfolgen. 
Gutachten – der BMV 
vermittelt Experten
Vielfach gibt es neben juristischen Fragen 
auch technische Probleme. Zur Beurteilung 
ist Sachverstand erforderlich. 
Mit den nachstehenden Gutachtern haben 
wir für Mitglieder des Berliner Mieterver-
eins günstige Konditionen vereinbart. 
Bitte besprechen Sie die konkreten Kosten 
vor einer Beauftragung. Darüber hinaus-
gehende Auskünfte und Beratungen sind 
telefonisch nicht möglich. Die Juristen des 
Berliner Mietervereins informieren Sie ger-
ne, ob in Ihrer Angelegenheit eine Begut-
achtung angezeigt erscheint.

Wir bieten Gutachten 
zu folgenden Themenbereichen:
K Wohnflächenberechnung
K Schönheitsreparaturen
K Feuchtigkeitsschäden 
durch schadhafte Abdichtungen
K Elektroinstallationen
K Modernisierung: Mieterhöhungsprüfung 
aus bautechnischer Sicht
K Heizung/Warmwasser/Wärmedämmung
K Hausrat
K Wohnungsmängel 
auch bei Schimmelbelastung
K Schimmelpilzbewertung/-bestimmung 
ohne bauliche Ursachenbestimmung
K Geräuschmessung für technische Anlagen
K Elektrosmog/Mobilfunk
K Umweltchemie/Umwelttechnik/
Schadstoffanalyse
K Baubiologie (Elektrosmog, 
Schadstoffanalytik)
Die Gutachter finden Sie unter
www.berliner-mieterverein.de/infos/
gutachter.htm (Passwort-geschützt) 
oder rufen Sie S 226 260 an.

Mietrechtsbroschüren 
Guter Rat und gar nicht teuer. 
Die Mietrechtsbroschüren des Deutschen 
Mieterbundes (DMB) sind zu erwerben 
in der Geschäftsstelle und in den Bera-
tungszentren des Berliner Mietervereins 
oder beim Deutschen Mieterbund, 
10169 Berlin beziehungsweise im Internet 
unter www.mieterbund.de.
MieterMagazin 
online lesen
Wenn Sie künftig die papierlose 
Online-Ausgabe des MieterMagazin 
lesen möchten, können Sie sich unter 
https://service.berliner-mieterverein.de/
service anmelden. 
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Zusatzangebote
Kooperationsangebote
für Mitglieder
Der Berliner Mieterverein hat mit den un-
tenstehenden Einrichtungen Kooperations-
abkommen geschlossen. 
Davon profitieren die Mitglieder. 
Bei Vorlage des Einzahlungsbelegs für den 
Mitgliedsbeitrag oder des aktuellen Mieter-
Magazin mit Namensaufdruck erhalten Sie 
Ermäßigungen für Eintrittskarten.

Bildung und Kultur 
K Urania
www.urania-berlin.de 
S 218 90 91 
K Distel Kabarett – 
Theater im Admiralspalast
www.distel-berlin.de 
S 204 47 04 
K Theater und Komödie 
am Kurfürstendamm 
www.theater-am-kurfuerstendamm.de 
S 88 59 11 88 
K Kleines Theater 
www.kleines-theater.de 
S 821 20 21 
K Reinickendorf Classics – 
Salinas Konzerte 
www.salinas-konzerte.de 
S 47 99 74 23 
K Labyrinth Kindermuseum 
www. kindermuseum-labyrinth.de 
S 49 30 89 01
Nützliches
K	Mietspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
S 90 139 - 47 77
K	Betriebskostenspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
betriebskosten.shtml
K	Heizspiegel
www.heizspiegel-berlin.de
K	Energiesparberatung
des BUND für Geringverdiener:
Termin unter S 78 79 00 60
K	Wohngeld 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohngeld/diwo.shtml
Rufnummern bei den 
bezirklichen Wohnungsämtern
K	Quartiersmanagement 
www.quartiersmanagement-berlin.de
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
S 90 139 - 48 10
K	Genossenschaftlich Wohnen
www.berliner-genossenschaftsforum.de
S 302 38 24
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K	Lärmschutz 
www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt;
Stiftung Warentest – 
Leseraktion Straßenlärm, 10773 Berlin, 
S 01 80 / 232 13 13
K	Wohnen im Alter 
Infotelefon beim  Pflegestützpunkt Berlin, 
Mo - Fr  9 - 18 Uhr: S 0800 - 59 500 59
www.berlin.hilfelotse-online.de
BIWIA – Berliner Initiative Wohnen
im Alter: www.berlin.de/special/
wohnen/alter/ 
K	Mietschulden/Wohnungsnotfälle 
Geschütztes Marktsegment/
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
S 902 29 - 32 01 / 2 
www.berlin.de/lageso/soziales/
marktsegment/index.html 
Ambulante Dienste/GEBEWO 
S 480 98 191, Fax 480 98 192, E-Mail:
AmbulanteDiensteNord@gebewo.de 
Ambulante Wohnhilfe Wedding/IB
S 490 00 99 0, Fax 490 00 99 28, 
E-Mail: AWH-B-Wedding@
internationaler-bund.de 
K	Straßenleuchten 
Bei Defekten: S 0800 110 20 10 
(Alliander Stadtlicht GmbH – 
24-Stunden-Service)
K	Verbraucherschutz
www.vz-berlin.de, www.test.de
Ehrenamtliches 
Engagement
Hilfe zur Selbsthilfe – 
Bezirksaktivengruppen
Wir, engagierte Mieter im Berliner Mieter-
verein, haben uns in Bezirksgruppen zu-
sammengeschlossen, um uns selbst aktiv 
für eine mieterfreundliche Wohnungspolitik 
einzusetzen. Dazu gehört, 
K dass wir uns über das aktuelle Gesche-
hen im Bereich der Miet- und Wohnungs-
politik informieren; 
K dass wir unsere Mitmieter aufklären; 
K dass wir Aktionen des Berliner Mieter-
vereins mitgestalten und unterstützen; 
K dass wir uns einfach zusammentun, 
um mit unseren Mietproblemen nicht 
allein zu sein.  
Wir würden uns freuen, 
wenn auch Sie kommen würden.

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Kontakt: Geschäftsstelle BMV, S 226 260
Friedrichshain-Kreuzberg 
Gundel Riebe, Frank Straubing, 
Sybille Klemz (Bezirksleitung) 
K Kontaktmöglichkeiten zur Bezirksleitung: 
jeden 1. und 2. Dienstag von 14-16 Uhr im 
Beratungszentrum Südstern, Hasenheide 63; 
jeden Mittwoch von 17.30-19 Uhr 
im Beratungszentrum Frankfurter Allee, 
Jessner straße 4 und über die 
Geschäftsstelle BMV, S 226 260
Lichtenberg
Lieselotte Bertermann, Karin Korte, 
Ursula Schubert (Bezirksleitung) 
K Kontaktmöglichkeit: 
in allen bezirklichen Beratungsstellen 
zu den ausgewiesenen  Beratungszeiten
Marzahn-Hellersdorf
Wolfgang Gast, Irina Neuber 
(Bezirksleitung)
K Kontaktaufnahme ist in allen Marzahner 
und Hellersdorfer Beratungsstellen während 
der Beratungszeiten möglich
Mitte
Wilfried Jugl, Peter Roßwaag 
(Bezirksleitung) 
K Treffen der Aktivengruppe 
jeden 4. Do im Monat um 18 Uhr 
in der Se niorenfreizeitstätte 
Torstraße 203-205 
K Moabiter Mietertreff jeden 3. Dienstag 
um 18.30 Uhr im Rathaus Tiergarten, 
Mathilde-Jacob-Platz 1, Kleiner Saal 
im Erdgeschoss, U-Bhf. Turmstraße
K Weddinger Mietertreff jeden 4. Dienstag 
im Monat um 18.30 Uhr im Laden 
der Stadtteilvertretung Müllerstraße, 
Triftstraße 2, U-Bhf. Leopoldplatz
Neukölln
Kontakt: Geschäftsstelle BMV, S 226 260
K Die Bezirksaktivengruppe trifft sich re-
gelmäßig jeden 2. Do im Monat um 19.30 
Uhr im BMV-Beratungszentrum Südstern, 
Hasenheide 63 
Pankow
Wolfgang Marquardt, Hannelore Jagusch, 
Hans-Günther Miethe (Bezirksleitung)
K Kontaktmöglichkeiten: 
Do 17-19 Uhr im Beratungszentrum 
Schönhauser Allee 134 B 
Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf,
Tempelhof-Schöneberg
Kontakt: Geschäftsstelle BMV, S 226 260
Spandau
Alle Treffen: BMV-Beratungszentrum 
Altstadt Spandau, Mönchstraße 7
Offenes Treffen für alle Mieterinnen und 
Mieter jeden 1. Dienstag im Monat, 18 Uhr;
jeden Do 17-19 Uhr neben juristischer 
 Beratung: Betreuung der Mitglieder; 
Mietergemeinschaften 
K AG Modernisierung 
K AG Privatisierung und Umwandlung:
Leitung: J. Wilhelm, S 331 52 20
Treptow-Köpenick
Henry Baumfelder, Edith Bednarski, 
Ilona Sechting (Bezirksleitung)
K Treffen aktiver Mitglieder 
zum Erfahrungs austausch 
am 14. März 2013 (Do) 
um 19.30 Uhr im Beratungs-
zentrum Bahnhofstraße 5 (Köpenick) 
K Kontaktmöglichkeit in allen bezirklichen 
Beratungsstellen zu den ausgewiesenen 
Beratungszeiten
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http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/betriebskosten/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohngeld/diwo.shtml
http://www.berlin.de/special/wohnen/alter/
http://www.berlin.de/lageso/soziales/marktsegment/index.html
mailto:AWH-B-Wedding@internationaler-bund.de


Guter Rat… 

Die Broschüren
… und gar nicht teuer!

Die Broschüren sind erhältlich in den Beratungszentren und in der
Hauptgeschäftsstelle des Berliner Mietervereins, Spichernstraße 1,
10777 Berlin während der Geschäftszeiten oder beim DMB-Verlag,
10169 Berlin oder im Internet unter www.mieterbund.de 

*

Die Broschüren des Deutschen Mieterbundes haben einen 
Umfang von 80 bis 100 Seiten und kosten 6 Euro bzw. 5 Euro (*).
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Energieverbrauchs- und
Heizkostenüberprüfung
bei Zentralheizungen
Heizkostenabrechnung einsenden!

Berliner Heizspiegel
Heizenergiespiegel in kWh pro m2 und Jahr

Plattenbau (1) Mauerwerksbau (1)

Klasse, Klasse,
die mindestens erzielt die mindestens erzielt

niedriger Verbrauch werden sollte für: werden sollte für:

Neubau ab 1995 (2) Neubau ab 1995 (2)

Baujahr ab 1973 (3) Baujahr ab 1984 (3)

Baujahr bis 1972 (3) Baujahr bis 1983 (3)

Handlungsbedarf (4)

dringender Handlungsbedarf (4)

sehr hoher Verbrauch 

(1) Wohnungen mit Gas-Etagenheizungen oder
Einzelofenheizungen sowie Heizanlagen in klei-
neren Gebäuden (weniger als 6 Wohnungen)
sind nicht im Heizspiegel erfasst. Heizenergie-
verbräuche können hier sehr stark schwanken,
da der Einfluss des Nutzers überwiegt. Eine ers-
te Orientierung ist jedoch möglich. Die Energie-
klassen des Heizspiegels beziehen sich grund-
sätzlich auf Verbräuche von Gebäuden, nicht
von Wohnungen. Sehr aufschlussreich ist aller-
dings der Vergleich mit Wohnungswerten.
(2) Die Klasse B sollte nach der geltenden Wär -
meschutzverordnung von 1995 erreicht werden.

Gesetzlich vorgeschrieben ist ein errechneter Be-
darfswert, nicht die hier ermittelte Verbrauchs-
klasse.
(3) Diese Klassen können zu B und C verbessert
werden, indem z. B. Brennwerttechnik, eine gute
Heizungsregelung, Außenwanddämmung und
Wärmeschutzverglasung genutzt werden.
(4) Die Gebäude dieser Klassen zeichnen sich oft
durch veraltete Heizungsanlagen und schlechte
Bausubstanz aus. Instandsetzung und Sanierung
sind in der Regel erforderlich. Eine Überprüfung
der Abrechnung, der Haustechnik und der Ge-
bäudesubstanz sollte hier unbedingt erfolgen. 

0-50 A

50-100 B

100-150 C

150-200 D

200-250 E

250-300 F

über 300 G

�

Der Berliner Mieterverein e.V. bietet seinen Mitgliedern gemäß Berliner Heiz-
spiegel/HeizEnergieCheck eine kostenlose Überprüfung des Energieverbrauchs
und der Energiekosten bei zentralbeheizten Gebäuden (mit mindestens sechs
Mietparteien) an. Mit dem Berliner Heizspiegel/HeizEnergieCheck können Ener-
gieverbrauch und Kosten mit anderen Gebäuden in Berlin verglichen werden.
Die vom Energiesparberatungsbüro KEBAB für den Senat ermittelten Energie-
verbrauchskennwerte wurden in sieben Klassen (A-G) eingeteilt, analog des
Eurolabels für Haushaltsgeräte. 
Zur Bewertung von Verbrauch und Kosten in Ihrem Wohngebäude benötigen
wir von Ihnen mindestens eine Heizkostenabrechnung (besser: auch die des
Vorjahres) mit Angabe der gelieferten Wärmemenge (wichtig!), des Baualter s
des Wohngebäudes und falls auf der Abrechnung nicht vermerkt der Art des
Energieträgers (Gas, Öl) beziehungsweise der Art der Versorgung (Fernwärme,
Contracting). Sie erhalten einen Verbrauchsausweis mit Erläuterungen.
Wurde für das von Ihnen bewohnte Gebäude nach Heizspiegel ein (dringender)
Handlungsbedarf ermittelt, dann kann der Berliner Mieterver ein für Sie tätig
werden und den Gebäudeeigentümer mit der Diagnose k onfrontieren. 
Achtung: Sollten in Folge der Diagnose energiesparende Modernisierungen
von Seiten des Vermieters durchgeführt werden, kann es zur Überschreitung
der bisherigen Warmmiete kommen. Die Überprüfung von Energieverbrauch
und -kosten beinhaltet ausdrücklich keine Rechtsberatung.

Bitte senden Sie Ihre Heizkostenabrechnungen an:
Berliner Mieterverein e.V. – Heizspiegelüberprüfung –
Spichernstraße 1, 10777 Berlin
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März 2013
Weitere Details unter www.urania.de
Freitag, 1.3.
15.30 Richard K. Blasy: Caravaggio und seine Meisterwerke der italienischen Malerei**
17.30 Prof. Dr. Dierck Ekkehard Liebscher: Äther und dunkle Energie im Universum**
19.30 Catharina Aanderud: Weniger ist mehr – zurück zum eigenen Maß*
20.00 Spielfilm: Mann tun, was Mann kann (2012)
Samstag, 2.3.
9-18 ROBOCUP JUNIOR – Qualifikationsturnier Berlin 2013
15.00 Kai-Uwe Küchler: Namibia – Der Diamant Afrikas**
18.00 Kai-Uwe Küchler: Die Hurtigruten – Norwegen mit dem Postschiff**
Sonntag, 3.3.
9-15 ROBOCUP JUNIOR – Qualifikationsturnier Berlin 2013
10.00 Gesundheitstag: Tag des Hörens – Eintritt frei 
Montag, 4.3.
15.30 Dr. med. Christian W. Engelbert: Unser Herz – viel mehr als eine Pumpe*
17.30 Hagen Arnold: Die Straße der Romantik – Auf den Spuren der Ottonen und Salier**
19.30 Joachim Radkau: Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft – 
 ein Lehrstück über den gesellschaftlichen Umgang mit Risikotechnologien*
20.00 Spielfilm: Cloud Atlas (2011)
Dienstag, 5.3.
9.30 MathInside – Mathematik ist überall
15.30 Elke Krauskopf, M.A.: Eine Künstlerin im Berlin der 20er Jahre – Jeanne Mammen**
17.30 Dr. med. M. Eberlein: Positiv denken und handeln – von der Formbarkeit des Gehirns*
19.30 Dr. Lorenz Graitl: Selbsttötung als Heroismus? Zur Rechtfertigung 
 und scheinbaren Legitimität von Selbstmordattentaten*
20.00 Spielfilm: Die Vermessung der Welt (2012)
Mittwoch, 6.3.
15.30 Hildegard Rupeks-Wolter, M.A.: Fabergé-Ostereier, aufwendige Pretiosen 
 und Kostbarkeiten aus dem legendären Zarenschatz**
17.30 Horst Liebelt: Mosesberg und Katharinenkloster – 
 Auf den Spuren des Alten Testaments auf der Halbinsel Sinai**
19.30 Urania-Gesprächsreihe „Stadt im Gespräch – Berlin im Wandel“:
 Mit Qualität verdichten – wie sieht Berlin im Jahr 2030 aus?
20.00 Spielfilm: Cloud Atlas (2011)
Donnerstag, 7.3.
15.30 Johannes Prittwitz: Die Fischerinsel – ein Alt-Berliner Viertel**
17.30 Horst Liebelt: Myanmar (Burma) – im Land der goldenen Pagoden**
19.30 Prof. Dr. Dr. Tharwat Kades: Ägypten am Scheideweg*
20.00 Spielfilm: 7 Psychos (2012)
Freitag, 8.3.
15.30 Dr. Sylvia Falke: Frauen im alten Ägypten*
17.00 + 20.00 Spielfilm: Argo (2012)
17.30 Werner Rathgeber: Jakobsweg, Rheinischer Pilgerweg, 
 Heiligenseer Blutsweg – Pilgerwanderungen in Deutschland**
19.30 Prof. Dr. Wolfgang Wippermann: Schlimmer als Opium – 
 Fundamentalismus in allen Weltreligionen*
Montag, 11.3.
15.30 Prof. Dr. Ludger Schiffler: Wie halte ich mein Gedächtnis jung?*
17.00 Leihgabe aus Anlass des 125jährigen Jubiläums der Urania:
 „Die sieben Todsünden“ von Prof. Matthias Koeppl, dargestellt anlässlich der 
 Feierlichkeiten zum Teilabriss des Mendelssohn-Baus am Kurfürstendamm
17.30 Dr. med. Peter Heinl: Granatsplitter des Krieges in den Granatäpfeln des Friedens*
19.30 Prof. Dr. Dietrich Böhler und Bernadette Herrmann, M.A.: In der Gefahren-
 zivilisation – Verantwortung neu denken*
19.30 Konzert: Comedian Harmonists Today – Ein neuer Frühling
Dienstag, 12.3.
19.30 Festveranstaltung: 125 Jahre Urania 
Mittwoch, 13.3.
15.30 Dr. Stephan Elbern: Konstantinopel und Byzanz – 
 die Hauptstadt der höchsten Kultur des Mittelalters**
17.00 Dokumentarfilm: Vergiss mein nicht (2010)
17.00 Gesundheitstag: Schmerzen an Händen und Füßen – Eintritt frei 
19.30 Daniela Kolbe: Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem 
 Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft*
19.30 Florian Freistetter und Prof. Heinz Oberhummer: Der Komet im Cocktailglas –
 Gedankenlesen durch Schneckenstreicheln
 Garantiert Kurios: Alltags-Astronom trifft Science Buster
Freitag, 15.03, 9.00 – 17.00 Uhr, und Samstag, 16.03., 9.00 – 15.00 Uhr
6. Job- und Karrieremesse – Gesundheit als Beruf – Eintritt frei 
Messeausstellung, Vorträge, Beratung
OmU = Originalfassung mit deutschen Untertiteln · OF = Originalfassung · Ü = Überlä
oder unter www.urania.de · Eintrittspreise (Vorträge/Filme): 6,00/7,00 

unter Vorlage des Einzah lungs belegs 2013 und Persona
Montag, 18.3.
15.30 Prof. Dr. med. Jürgen Kiwit: Mit festem Schritt ins Alter – 
 Moderne Therapien gegen Gangstörungen*
17.00 Dokumentarfilm: Vergiss mein nicht (2010)
17.30 Dr. Matthias Müller-Lentrodt: Paris – Ode an die Kunst**
19.30 Prof. Dr. Dr. Joachim Bauer: Neurobiologische Aspekte 
 der zwischenmenschlichen Beziehung*
20.00 Dokumentarfilm: Vergiss mein nicht (2010)
Dienstag, 19.3.
15.30 Thomas R. Hoffmann, M.A.: Pieter Bruegel d.Ä. – 
 ein Künstler als Wegbereiter des Barock*
17.00 Dokumentarfilm: Das Lied des Lebens (2012)
17.30 Dr. med. Achim Kürten: Erkrankungen von Auge und Gehör: 
 Diagnose und Behandlung aus Sicht von Schulmedizin 
 und integrativer Medizin inklusive TCM*
17.30 Dr. Halina Wingerath: Galizien im Osten – eine Reise nach Polen und in die Ukraine**
19.30 Prof. Regine Reichwein: Intuition und Empathie – 
 die Bedeutung der Spiegelneurone*
20.00 Dokumentarfilm: Vergiss mein nicht (2010)
Mittwoch, 20.3.
15.30 Dr. Gerhild H.M. Komander: Kurfürstin Louise Henriette – 
 Mit Charme, Diplomatie und Kapital zum Segen Brandenburgs*
17.00 Dokumentarfilm: Das Lied des Lebens (2012)
17.30 Florian Glitza: Was unsere Stimme über uns verrät – Die forensische Phonetik**
17.30 Dr. Halina Wingerath: Münster, Nordkirchen, Hülshoff – 
 Burgen und Schlösser im Münsterland**
19.30 Dr. David B. Agus und Peter Twiehaus: Leben ohne Krankheit*
20.00 Dokumentarfilm: Das Lied des Lebens (2012)
Donnerstag, 21.3.
15.30 Wolfgang Steinmetz: Bornholm – die größte 
 und interessanteste Insel der Ostsee**
17.00 Spielfilm: Die Köchin und der Präsident (2012)
17.30 Dr. Jens Fleischhut: „Worten heilen“. 
 Neurowissenschaftlich basierte Kommunikation zur Gesundheitsförderung*
19.30 Dr. med. Wilfried Reuter: Die Sprache der Liebe*
20.00 Dokumentarfilm: Winternomaden (2012)
Freitag, 22.3.
15.30 Dr. med. Christian W. Engelbert und Dr. Sven Sebastian: 
 Geistige Leistungsfähigkeit im höheren Alter*
17.00 Dokumentarfilm: Winternomaden (2012)
17.30 Wolfgang Steinmetz: Zypern – im Frühling und abseits des Massentourismus**
19.30 Nicola Fritze: Motivier’ Dich selbst – sonst macht’s ja keiner*
20.00 Spielfilm: Die Köchin und der Präsident (2012)
Montag, 25.3.
15.30 Dr. med. Olaf Göing: Neue Verfahren bei Bluthochdruck*
17.00 Spielfilm: Die Köchin und der Präsident (2012)
17.30 Dr. Christian Arnold: Suizidhilfe als ärztliche Aufgabe – 
 Ethische und rechtliche Probleme*
19.30 Prof. Dr. Tom Holmes: Wie Psychologie und Spiritualität zusammenfinden*
20.00 Dokumentarfilm/Filmpremiere: Mystik und Widerstadt – 
 Zur Erinnerung an Dorothee Sölle (2012)
Dienstag, 26.3.
15.30 Jörg Lüderitz: Die schönsten und interessantesten Ausflugs- 
 und Urlaubsziele in der Neumark**
17.00 Dokumentarfilm: Mystik und Widerstadt – Zur Erinnerung an Dorothee Sölle (2012)
17.30 Günther Creutzburg: Die Brüder Grimm, Baron Münchhausen, 
 der Rattenfänger, Dornröschen – Das Weserbergland 
 zwischen Hannoversch Münden und Porta Westfalica*
19.30 Dietmar Arnold: Dunkle Welten – Bunker und Tunnel unter Berlin**
20.00 Dokumentarfilm: Mystik und Widerstadt – Zur Erinnerung an Dorothee Sölle (2012)
Mittwoch, 27.3.
15.30 Jürgen Grothe: Der Friedrichswerder – ein Alt-Berliner Stadtteil mit Tradition**
17.30 Dr. Helmar Rendez: Der Strom kommt aus der Steckdose. 
 Doch wie kommt er überhaupt dahin?**
19.30 Prof. Otto Lührs: Urania – Mythos und Realität*
nge · * = Vortrag · ** = Vortrag mit Medien · Ausführliches Programm in der Urania 
 · Ermäßigte Eintrittspreise für Mitglieder des Berliner Mietervereins 

lausweises: 5,00/6,00  · Urania-Mitglieder 3,50/4,50 
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